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7.1.2 Schutzgutbezogene Entwicklungsziele des Natur- und Landschaftshaushalts  

 

Boden/Fläche • Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Bodens durch geeignete Nut-

zung und Reduzierung der Nutzungsintensität 

• Vermeidung des vollständigen Verlusts der Bodenfunktionen durch  

Versieglung 

• Erhaltung der Wasserretentionsfähigkeit 

• Sicherung von unbelasteten Böden mit hohem Potenzial für natürliche 

Ertragsfähigkeit und Böden mit hohem Potenzial als Standorte für na-

türliche Vegetation 

• Standortgemäße Nutzung, v.a. bei Grund- und Stauwasserböden  

(à erhöhte Verdichtungsgefahr) 

• Bodenverlust durch Erosion ist entgegenzuwirken 

• Unterstützung der Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung zur 

Förderung vielfältiger Bodenfunktionen (Trockenstandorte, 

Staunässe beeinflusste Böden, Aueböden, Bereiche mit bodennahen 

Grundwasserleitern) 

 

Grundwasser • Minimierung der Gefährdung der Grundwasserleiter durch Eintrag von 

Schadstoffen aus Verkehr und Landwirtschaft 

• Förderung der Grundwasserneubildung durch Regenwasserrückhal-

tung 

 

Oberflächen-
gewässer 

• Renaturierung von Gewässern und ihrer Uferbereiche 

• Erhaltung und Aufwertung von Feuchtgebieten  

• Sichern bzw. Schaffen von Gewässerrandstreifen (beiderseits 5m in-

nerorts, 10m außerhalb Ortschaft) 

• Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Fließgewäs-

ser (Staustufe Neckar) 

• Freihalten von Überschwemmungsbereichen 

 

Klima/Luft • Schaffung und Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume  

• Verbesserung der klimatischen Funktion durch Durch- und Eingrü-

nung bestehender und geplanter Baugebiete 

• Vermeidung der Störung von wichtigen Kaltluftzu- und –abflüssen 

• Verringerung bestehender Belastungen durch Immissionen  

à Förderung und Erhaltung klimarelevanter Flächen und Offenhal-

tung von Luftleitbahnen 

 

Arten/ • Stärkung und Entwicklung der Verbundachsen des landesweiten Bi-

otopverbunds  
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Biotope/ 
Biologische 
Vielfalt 

• Erhalten des offenen Landschaftscharakters des Löss-Hügellands als 

Lebensraum für Offenlandbrutvogelarten 

• Entwicklung der Gewässer einschließlich der gewässernahen Le-

bensräume  

• Optimierung und Förderung magerer Streuobstwiesen und struktur-

reicher Waldränder  

 

Landschafts-
bild/ 
Erholung 

• Nachhaltige Sicherung der landschaftlichen Erlebnisvielfalt vorhande-

ner Freiräume 

• Erhöhung der landschaftlichen Erlebnisvielfalt durch Anreicherung mit 

landschaftstypischen Elementen 

• Vernetzung landschaftlicher Erholungsräume à Erhalten und ggf. 

Verbesserung der vorhandenen Fuß- und Radwegeverbindungen 

• Einbindung der Siedlungen in die Landschaft durch Entwicklung na-

turraum- und siedlungstypischer Ortsrandstrukturen à harmonischer 

Übergang zwischen Siedlungsfläche und Offenland 

• Sicherstellen einer umwelt- und landschaftsgerechten Entwicklung 

bestehender und geplanter Bauflächen v.a. bei Gewerbegebieten 

• Schutz der Wohngebiete und Erholungsflächen vor Immissionen, 

Schadstoffen und Lärm; Verminderung bereits bestehender Beein-

trächtigungen 

 

Landwirt-
schaft 

• Erhalt landwirtschaftlicher Flächen in Bereichen mit hohem natürli-

chen Ertragspotenzial und günstigen Erzeugungsbedingungen 

(Flurbilanz Vorrangflur I+II) 

• Ordnungsgemäße Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“ § 5 Abs. 2 

Nr.1-6 BNatSchG) 

• Verbesserung der Ergänzungsfunktion für Natur und Landschaft 

durch Reduzierung von Düngern und Pflanzenschutzmitteln, vielsei-

tige Fruchtfolgen, Anreicherung ausgeräumter Fluren mit 

Biotopelementen 

• Schutz landwirtschaftlicher Flächen in den Bereichen mit hohen na-

türlichen Ertragspotential und günstigen Erzeugerbedingungen. 

• Verbesserung der Ergänzungsfunktion für Natur und Landschaft 

durch Förderprogramme der Stadt Gundelsheim. Z.B durch zusätzli-

che finanzielle Förderung von Biodiversitätsmaßnahmen. Die 

Aufwandsmenge von Dünger und Pflanzenschutzmittel ergibt sich 

aus der guten fachlichen Praxis und ist durch diverse Gesetze und 

Verordnungen geregelt. 

• Ausgleichsflächen sind für betroffene Landwirte zur Verfügung zu 

stellen 

• Ein sinnvolles Konzept zur Anreicherung Biotopelemente ausge-

räumter Flure ist in enger Absprache mit den örtlichen Landwirten zu 
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erstellen. 

• Durch die Konzentration von steigendem Freizeitverkehr (Fußgän-

ger, Radfahrer, etc.) in landwirtschaftlich genutzten Gebieten, sind 

auch Verkehrsflüsse zu überprüfen und ggf. die Verkehrsführung an-

zupassen. 

• Förderung der Stadt Gundelsheim zur Pflege von Streuobstbäumen 

• Förderung der Stadt Gundelsheim von Steillagenweinbau 

• Förderung der auf den Maßnahmenblättern verzeichneten Maßnah-

men durch finanzielle Anreize der Stadt Gundelsheim. 

 

Forstwirt-
schaft 
 

• Standortgerechte und naturnahe Bewirtschaftung des Waldes, Erhalt 

der Schonwälder 

• Umbau nicht standortgerechter Bestände; Neuaufforstungen nur  

standortgerecht 

• Einhalten eines vielschichtigen Aufbaus des Waldes (Alter, Arten) 

• Erhalt von Kleinstrukturen (Tümpel, Gräben, Totholz) 

• Prüfung Ausweisung von Waldrefugien nach Alt-/Totholzkonzept 

 

 

7.2 Maßnahmenvorschläge für den Landschaftsraum  

Die folgenden Maßnahmen beinhalten die konkretisierten Ziele der in den Zielsetzungen und 

aus den Leitbildern gewonnenen Idealvorstellungen zur dauerhaften und nachhaltigen Entwick-

lung von Natur und Landschaft. In Gundelsheim werden, bedingt durch die Lage in der 

Randzone um den Verdichtungsraum Heilbronn, vielfältige Nutzungsanforderungen an Natur 

und Landschaft gestellt. Somit können Konkurrenzen zwischen Naturschutzzielen einerseits 

und (land-)wirtschaftlichen Interessen sowie der Erholungsnutzung anderseits auftreten. Bei der 

Formulierung von Maßnahmen ist neben der Integration in andere Fachplanungen auch auf die 

Partizipation der Öffentlichkeit zu achten.  

 

Im Maßnahmenkonzept wurden neben den Naturschutzzielen auch die Raumstrukturen im Ge-

markungsgebiet beachtet. In den landwirtschaftlich geprägten Gebieten sind überwiegend 

kleinräumige Biotopentwicklungsmaßnahmen, welche zum Artenschutz (Feldbrüter) sowie zum 

Biotopverbund beitragen formuliert. In den urbanen und suburbanen Räumen konkurrieren ver-

schiedenste Nutzungsansprüchen mit einer begrenzten Fläche.  

In den größeren zusammenhängenden extensiv genutzten Flächen, wie z.B. in den Weinter-

rassen, Schonwäldern und Bachtälern sind Maßnahmen zum regionalen Biotopverbund und 

einer qualitativen Verbesserung der Biodiversität verbunden.  

 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels leisten viele Maßnahmen des Maßnahmenkonzeptes, 

wie die Extensivierung von Landnutzungen oder die Waldentwicklung einen Beitrag zur Minde-

rung negativer Auswirkungen durch den Klimawandel.  

 

Der Großteil des Planungsraums wird von landwirtschaftlich genutzter Fläche geprägt. Ein we-

sentliches Ziel der Maßnahmenplanung dient daher der Erhaltung der hervorragenden Böden 
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zur landwirtschaftlichen Nutzung. Unter Berücksichtigung der Vorgaben der guten fachlichen 

Praxis bei der landwirtschaftlichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 BNatSchG) sowie den Anforderungen 

der Cross Compliance35 bietet der Landschaftsplan ein grundlegendes Instrument zur Siche-

rung, Erhaltung und Entwicklung der gewachsenen Kulturlandschaft im Gemarkungsraum 

Gundelsheim. 

 

Die Mehrzahl der Maßnahmen fördert mehrere Umwelt- und Naturschutzziele. Besonders dring-

liche Naturschutzmaßnahmen bzw. Maßnahmen, welche einen besonders hohen Nutzen 

erzielen, sind in den Maßnahmenblättern jeweils gekennzeichnet.  

Die Maßnahmenvorschläge des Landschaftsplans 199236 wurden auf ihre Aktualität überprüft 

und flossen in das Maßnahmenkonzept ein.  

  

                                                
35 Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel- und Futtersicherheit sowie Tiergesundheit und Tier-

schutz (Verordnung EG Nr. 73/2009) 
36 Ökoplan Sindelfingen (1989): Landschaftsplan Gundelsheim, Erläuterungsbericht 
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7.2.1 Natur- und Landschaftsschutz 

MASSNAHMENBLATT M 1 

Maßnahme 

 

 

 

Erhalt/Sicherung, Erweiterung/Entwicklung  

Verbindungsachsen Biotopverbund 
 

Beschreibung   

 

Biotopverbundflächen östlich Höchst-

berg (Foto: Wick+Partner)  

Der Biotopverbund ist von herausragender Bedeutung für die Arter-

haltung und Biodiversität. Oftmals sind viele Biotope nur noch 

vereinzelt vorhanden und somit von Artenisolation und Populations-

verlusten betroffen. Eine Sicherung und Förderung der 

Trockenstandorte an den Weinbergen, der Streuobstwiesen, Feld-

gehölzen-/hecken und Grünlandflächen schafft im Landschaftsraum 

einen großflächigen Verbund, welcher der Verinselung und Gefähr-

dung artenreicher Bestände entgegenwirkt. Neben dem Schutz 

fördert der Biotopverbund Ausbreitungs- und Wiederbesiedelungs-

prozesse.  

Die Entwicklungsachsen zeigen den großflächigen Verbund sowie 

Suchräume. Die Kernräume des Landesweiten Biotopverbunds 

stellen die Entwicklungsgebiete zum Lückenschluss der Biotopver-

netzung dar.  

                                      

Maßnahmen 
 

- Vermeidung weiterer Zerschneidungen 

- Sicherung von Kernflächen 

- Entwicklung von Kernräumen 

- Entwicklung von „Trittsteinbiotopen“ als Vernetzungshilfe verinsel-

ter Biotope 

- Renaturierung der Fließgewässer 

 

 

Hinweise zur Umsetzung 

Umsetzung in Verbindung mit den Maßnahmen M1 - M6 und  

M8 - M10 

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

X X X X X X X 

 

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter 
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MASSNAHMENBLATT M 2 

Maßnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Erhalt/Sicherung  

Flächen für Landwirtschaft 
Strukturreiches Offenland 
 
Rebkultur 
 
 
Obstplantage 
 
 

 

 

Erweiterung/Entwicklung 

Potenzialflächen für Flurneuordnung 

Beschreibung  

 

Ackerflächen nördlich Höchstberg  

(Foto: Wick+Partner) 

Die großflächigen Ackerfluren auf fruchtbaren Böden sollten der 

landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben. Sie sind nach der 

digitalen Flurbilanz den Vorrangstufen 1 und 2 zugeordnet und be-

sitzen günstige-sehr günstige Erzeugungsbedingungen für die 

ökonomische Landwirtschaft. Umwidmungen müssen (Stufe 1) bzw. 

sollten (Stufe 2) ausgeschlossen bleiben. Langfristige Probleme er-

geben sich infolge der Intensivierung der Landwirtschaft.  

 

Aufgrund der zunehmenden Intensivierung der Landwirtschaft sind 

die charakteristischen Offenlandarten in ihrem Bestand stark ge-

fährdet. Ein Bestandsschutz/ sowie –förderung ist im Sinne der 

biologischen Vielfalt und des Artenschutzes unbedingt anzustreben. 

Feldbrüter benötigen ein kleinräumiges Mosaik aus Extensivflä-

chen, insbesondere Randstreifen, Heckenstrukturen sowie junge 

Brachflächen. 

Ein strukturreiches Offenland steigert die Landschaftsbild- und Auf-

enthaltsqualität deutlich.  

Offenlandarten können potentiell im gesamten Offenland vorkom-

men.  

 

Maßnahmen 
Sicherung und Entwicklung einer nachhaltigen Bewirtschaftung 

durch: 

 

- ordnungsgemäße Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“ § 5 (2) 

Nr.1-6 BNatSchG) 

- Vernetzung von Biotopen durch Landschaftselemente 

- ausgewogenes Verhältnis von Tierhaltung und Pflanzenanbau 

- Vermeidung des Grünlandumbruchs auf erosionsgefährdeten 

Hängen, in Überschwemmungsgebieten sowie Standorten mit ho-

hem Grundwasserstand 

- hangparallelen Anbau an erosionsgefährdeten Hanglagen  

- bodenverträgliche Fruchtfolgen und Förderung des Leguminosen-

Anbaus 
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Maßnahmen für Offenlandarten (Zielartenkonzept Baden-Württem-

berg): 

 

- Förderung junger Ackerbrachen ohne Ansaat oder Bepflanzung 

(Schwarz- oder Stoppelbrache) 

- Entwicklung selten gemähter Gras-/Krautsäume sowie Anlage von 

Ackerschonstreifen (ohne Düngung und Pflanzenschutzmittelaus-

bringung)  

- Förderung lückiger, ertragsschwacher Getreidebestände (Anlage 

von Lerchenfenstern, Verzicht auf Düngung) 

- Wiedervernässung ehemaliger Feucht-/Nasswiesen auf meliorier-

ten Standorten mit Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung 

- Anlegen ungedüngter Pufferzonen zu Intensivflächen (Ackerrand-

streifen) 

- Umwandlung von Acker in extensive Grünlandflächen 

- Vermeidung von weiteren Zerschneidungen (Infrastruktur) 

- Verzicht auf Befestigung von Erd- und Graswegen (wo Befesti-

gung unabdingbar: Betonspurwege mit begrünten Mittelstreifen  

- Neuanlage/Offenhaltung von Lesesteinriegeln  

- Verzicht auf (weitere) Gehölzanpflanzungen bzw. Prüfbedarf bei 

Vorkommen kulissenmeidender Vogelarten  

- Verzicht auf Begrünungsverfahren im Weinbau (nur in Hanglagen, 

Ziel: Offenboden zwischen den Rebzeilen, Gewährleistung maxima-

ler Besonnung der Bodenoberfläche) 

- Erhöhung des Strukturreichtums durch niedrige Hecken, Gebü-

sche und kleine Feldgehölze (Berücksichtigung von Zielkonflikten 

bei kulissenmeidenden Vogelarten) 

 

Hinweise zur Umsetzung 
Kontinuierliche Dauermaßnahme, hoher Nutzen für mehrere 

Schutzgüter, größter Flächenanteil im Plangebiet   

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

X X X X X  X 

 

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter 
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MASSNAHMENBLATT M 3 

Maßnahme 

 

 

 

Erhalt/Sicherung  

Trockenbiotope 

Beschreibung  

 

Terrassenweinberg „Himmelreich“  

(Foto: Wick+Partner) 

Die steilen Hanglagen der Weinberge am Michaelsberg bieten gute 

Voraussetzungen für das Vorkommen xerophiler Tier- und Pflan-

zenarten und sind Bestandteil des landesweiten Biotopverbunds 

trockener Standorte. Kennzeichnend sind u.a. Trocken- und Mager-

rasen, Trockenmauern und Steinriegel sowie Gebüsche und 

Hecken trockenwarmer Standorte. 

Die Terrassenweinberge mit ihren Steinmauern, Weinberghäus-

chen und Wasserstaffeln stellen seit Jahrhunderten eine 

kulturhistorische Form der Landnutzung dar.      

 

Maßnahmen 
- Offenhaltung brachgefallener Flächen 

- Verzicht auf Begrünungsverfahren im Weinbau (nur in Hanglagen, 

Ziel: Offenboden zwischen den Rebzeilen, Gewährleistung maxima-

ler Besonnung der Bodenoberfläche) 

 

Hinweise zur Umsetzung 
 

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

  X X X  X 

 

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter 
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MASSNAHMENBLATT M 4 

Maßnahme 

 

 

 

 

Erhalt/Sicherung 

extensives Grünland 
 
 
 

Beschreibung   

 

Extensivgrünland in der Neckaraue 

(Foto: Wick+Partner) 

Die extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen bilden wichtige Le-

bensräume für Flora und Fauna im Gemarkungsgebiet. Eine 

weitere Extensivierung sowie die unbedingte Sicherung vorhande-

ner Flächen führen zu einer Steigerung der Biotop- und 

Artenvielfalt.    

Besondere Schwerpunkte liegen dabei im Bereich der Neckaraue 

und der übrigen Talauen sowie um Tiefenbach und Höchstberg und 

am Michaelsberg. 

 

Maßnahmen 
Die Maßnahmen orientieren sich am Zielartenkonzept Baden-Würt-

temberg: 

 

- Förderung düngungsarmer Grünlandnutzung als mesophile Fett-

wiese, inkl. Neuansaaten mit autochthonem Saatgut 

- Förderung düngungsfreier Grünlandnutzung: Zieltyp trockene Ma-

gerrasen, inkl. Neuansaaten mit autochthonem Saatgut und 

sachgerechter Folgepflege 

- Sicherung von Magerrasen durch Mahd/Beweidung vor Sukzes-

sion 

- Entwicklung ungedüngter Gras-/Krautsäume als Pufferflächen 

- Wiedervernässung von ehemaligen Feucht-/Nasswiesen auf meli-

orierten Standorten 

- Verzicht auf das Befestigen von Graswegen, bzw. Betonspurwege 

mit begrüntem Mittelstreifen 

 

Hinweise zur Umsetzung 

Besonders hoher Nutzen, da Förderung mehrerer Schutzgüter, Ent-

wicklung von ungedüngten Gras-/Krautsäumen zur Entwicklung von 

Habitaten für Offenlandarten  

 

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS  

X X X X X   

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter 
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MASSNAHMENBLATT M 5 

Maßnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhalt/Sicherung, Erweiterung/Entwicklung  

Feldhecken-/gehölze, Saumstrukturen  
 

Beschreibung  

Baumreihe und Saumstruktur entlang 

eines landwirtschaftlichen Weges, Ge-

markung Bachenau  

(Foto: Wick+Partner) 

 

 

 

 

 

 

Strukturen aus Baumreihen, Feldgehölzen und –hecken finden sich 

überwiegend entlang von Straßen und Feldwegen sowie um Gun-

delsheim und an den Böttinger Seen. Diese bieten im urbanen 

Landschaftsraum ökologische Nischen für Arten und werten das 

Landschaftsbild auf.  

 

Maßnahmen 
Allgemein: 

 

- Sicherung und Erhaltung der Baumreihen (bei Neuanlagen von 

Baumreihen im Offenland Berücksichtigung von Zielkonflikten bei 

kulissenmeidenden Vogelarten) 

 

- Neuanlage bzw. Erweiterung von landschaftstypischen Struktu-

relementen (Feldhecken, Gebüsche), Berücksichtigung von 

Zielkonflikten bei kulissenmeidenden Vogelarten 

 

- Anlage von Ackerrandstreifen und Saumstrukturen  

 

 

Hinweise zur Umsetzung 

Wenig aufwendige Maßnahme mit geringem Flächenbedarf, Umset-

zung in Verbindung mit Maßnahmen M1, M2 und M11 möglich, 

Kulissenwirkung für Offenlandarten beachten. 

In Gebieten mit Rebhuhnvorkommen kann es sinnvoll sein, manche 

Feldhecken zu Niederhecken umzugestalten und als Niederhecken 

weiterzupflegen. Bekannte Rebhuhnvorkommen befinden sich zwi-

schen Höchstberg und Tiefenbach und südlich von Gundelsheim. 

 

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

X  X X X   

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter  
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MASSNAHMENBLATT M 6 

Maßnahme 

 

 

 

 

Erhalt/Sicherung  

Streuobstbestände 
 

Beschreibung   

 

Streuobstwiese zwischen Gundelsheim 

und Bachenau (Foto: Wick+Partner) 

 

Die typischen kulturhistorischen Landschaftselemente sind meist in 

den Ortsrandlagen zu finden und nehmen im Biotopverbund eine 

besondere Bedeutung ein. Der Übergang zwischen Siedlung und 

offener Landschaft wird naturnah ausgeprägt. Die Bestände sind 

auch im Hinblick auf die charakteristische Ortsrandausbildung und 

das Landschaftsbild unbedingt erhaltenswert.  

Maßnahmen 
Erhalt bestehender Bestände durch Pflegemaßnahmen wie: 

- allgemeine Instandsetzungspflege (Schnittmaßnahmen, Nach-

pflanzung heimischer Einzelbäume, Herstellen einer günstigen 

Altersstruktur) 

- Anreicherung mit Totholzstrukturen  

- extensive Grünlandpflege mit 1-2-maliger Mahd/Jahr 

- Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel 

- Anbringen von Nistkästen 

- Optimierung von trockenen und mageren Streuobstwiesen in süd- 

bzw. südwestlich exponierter Lage für wärme- und trockenheitslie-

bende Organismen (z.B. Reptilien, Tagfalter, Wildbienen)  

- Neuanlage mit standortgerechten, heimischen Obstgehölzen unter 

Beachtung der Pflanzabstände (Verhinderung von Verschattung) 

- Verwendung von wenig pflegeintensivem Wildobst 

- extensiver Grünlandbewuchs mit 1-2-maliger Mahd/Jahr  

(keine Neuanlage auf Magerstandorten) 

 

Hinweise zur Umsetzung 

Sehr wertvolle Maßnahme für alle Schutzgüter, Ziel sollte die lang-

fristige Sicherung vorhandener Strukturen sein. Bei Neuanlage ist 

ggf. auf Kulissenwirkung für Offenlandarten und Vermeidung von 

Pflanzungen auf mageren Grünlandstandorten zu achten. Sicher-

stellung der langfristigen Pflege und Unterhaltung. 

 

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

X X X X X X X 

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter  
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MASSNAHMENBLATT M 7 

Maßnahme 

 

 

 

Erhalt/Sicherung 

Freihalten von Kaltluftleitbahnen 
 

Beschreibung   

 

 

Die freie Ackerlandschaft begünstigt maßgeblich das Entstehen von 

Kaltluft, welche als Hangabwinde zur Frischluftzufuhr der Siedlun-

gen sorgen. Infolge der Verdichtung und Verkehrsimmissionen 

sowie Inversionswetterlagen im Neckartal ist die Luftqualität dort 

beeinträchtigt. Kaltluftbahnen ermöglichen einen kontinuierlichen 

Luftaustausch und sind möglichst von störender Bebauung freizu-

halten. 

  

Maßnahmen 
- Sicherung und Offenhaltung von freien, unverbauten Arealen 

 

- bei Planungen geringere Gebäudehöhen sowie aufgelockerte Ge-

staltung, Ausrichtung der Gebäude längs der Luftbahnen 

 

- Durchgrünung der Siedlungsbereiche zur Verbesserung des Bi-

oklimas 

 

 

Hinweise zur Umsetzung 

Umsetzung der Maßnahme erfolgt in der verbindlichen Bauleitpla-

nung  

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

  X X  X  

 

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter 
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MASSNAHMENBLATT M 8 

Maßnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhalt/Sicherung, Erweiterung/Entwicklung  

Flächen für Wald 
 

 

Waldrandentwicklung 
 
 
Erholungswald gem. Waldfunktionenkartierung 

Beschreibung   

 

Waldgebiet Obergriesheimer Berg 

(Foto: Wick+Partner) 

Die Waldgebiete stellen einen wichtigen Bestandteil für die sied-

lungsnahe Erholung, den Arten- und Biotopschutz sowie für die 

Klimaschutzfunktion und die Forstwirtschaft dar. Die naturnahen 

Buchen- und Mischwaldbestände sind zu erhalten (angepasste 

Pflegemaßnahmen). Insbesondere selten vorkommende Arten, 

kleine ökologische Nischen wie Waldwiesen und Totholzbestände 

müssen im Sinne der Biodiversität und des Biotopverbunds langfris-

tig gesichert werden. 

Maßnahmen 
Die Maßnahmen orientieren sich am Zielartenkonzept Baden-Würt-

temberg: 

 

- Förderung standortheimischer Gehölze und strukturreicher Wald-

gesellschaften 

- Wiederaufnahme historischer Austragsnutzungen im Wald (i.V.m. 

Ausweisung neuer Schon- und Bannwälder) 

- Förderung naturnaher Mischwaldbestände mit gemischter Alters-

struktur 

- Erhöhung des Totholzanteils, langfristiger Erhalt von Altbaumgrup-

pen und Spechthöhlen  

- Erhalt und Pflege von Lichtungen (Schlagflur-, Gras-, Sumpf- oder 

Trockenlichtung) 

- Erhöhung des Eichenanteils und der Umtriebszeiten bestehender 

Eichenwälder 

- Rücknahme von Aufforstungen und fortgeschrittenen Gehölzsuk-

zessionen auf Grenzertragsstandorten mit geeignetem 

Entwicklungspotenzial 

- Schutz, Pflege und Entwicklung naturnaher Waldsäume 

- Sicherung und Entwicklung von Aufforstungsflächen 

Hinweise zur Umsetzung 

 

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

X X X X X X  

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter  
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MASSNAHMENBLATT M 9 

Maßnahme 

 

 

 

 

 

 

Erhalt/Sicherung, Erweiterung/Entwicklung  

Gewässer 
 

Beschreibung   

 

Naturschutzgebiet Böttinger Bagger-

seen (Foto: Wick+Partner) 

Die Fließgewässer sind in ihrer Gewässerstruktur von unterschiedli-

cher Ausprägung, der überwiegende Teil besitzt eine gering-mäßig 

veränderte Struktur. Defizite bestehen in den Ortsbereichen durch 

Verdolungen und Überbauungen. Die Sicherung und die Entwick-

lung gewässerbegleitender Gehölz-/Saumstrukturen und das 

Vorhandensein ausreichender Gewässerrandstreifen sind eine vor-

dringliche Aufgabe im Plangebiet. Naturnahe Fließgewässer und 

ihre Auen stellen bedeutsame Lebensräume für die Biotop- und Ar-

tenvielfalt und den natürlichen Hochwasserschutz dar. 

Maßnahmen 
Die Maßnahmen orientieren sich am Zielartenkonzept Baden-Würt-

temberg: 

- Anlegen von Gewässerrandstreifen (mindestens 10 m Breite im 

Außenbereich) unter Beachtung der wassergesetzlichen Vorgaben 

- Einrichtung ungedüngter Pufferzonen um naturnahe Quellberei-

che, oligotrophe Stillgewässer oder entlang von Fließgewässern 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität 

- naturnaher Ausbau mit Wiederherstellung der natürlichen Gewäs-

serdynamik und strukturreichen Uferbereichen  

- regelmäßige ökologische Unterhaltungsmaßnahmen (Gehölz-

pflege etc.) 

- Erhalt bzw. Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit und Ge-

währleistung des Hochwasserschutzes  

- Offenlegung und Beseitigung von Verbauungen (soweit technisch 

möglich) 

- Förderung natürlicher Verlandungszonen an bestehenden Stillge-

wässern  

- Verzicht auf künstliche Besatzmaßnahmen 

- Anlage und Pflege ephemerer Kleingewässer 

Hinweise zur Umsetzung 

I.d.R. aufwändigere Maßnahmen, Prüfbedarf beachten, Fördermög-

lichkeiten beachten 

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

 X X X X   

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter  
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MASSNAHMENBLATT M 10 

Maßnahme 

 

 

 

 

 

Erhalt/Sicherung 

Auenbereiche / Feuchtbiotope 
 

Beschreibung   

 

Tiefenbachtal im Bereich der Müßig-

mühle mit naturnaher Ausprägung 

(Foto: Wick+Partner) 

Die Auen stellen einen natürlichen Retentionsbereich dar und sind 

von Bebauung freizuhalten. Die überwiegend vorhandene Grün-

landnutzung ist dauerhaft beizubehalten und extensiv zu 

bewirtschaften. Die nur kleinflächig vorhandenen Feuchtbiotope 

sind vor Stoffeinträgen zu schützen und langfristig gesehen zu ver-

netzen.   

Maßnahmen 
- Wiedervernässung ehemaliger Feucht-, Sumpf- und Bruchwald-

standorte durch Erhöhung des Grundwasserstandes 

 

- Vermeidung der Umwandlung von Grünland in Acker im Auebe-

reich 

 

- Einrichtung von Pufferzonen an den Uferbereichen 

 

- Freihaltung von Überschwemmungsgebieten vor Bebauung 

 

- Entwicklung von Verlandungszonen mit Röhrichtbeständen  

 

- Anlage und Pflege ephemerer Kleingewässer 

 

Hinweise zur Umsetzung 

 

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

 X X X X   

 

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter 
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7.2.2 Freiraumstruktur und Landschaftserleben  

MASSNAHMENBLATT M 11 

Maßnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhalt/Sicherung, Erweiterung/Entwicklung  

Erholungsvorsorge 
 

Beschreibung   

 

Blick durch die Weinberglandschaft mit 

Schloss Horneck (Foto: Wick+Partner) 

 

 

Der Landschaftsraum Gundelsheim bietet vielfältige Erholungsmög-

lichkeiten. Der Nutzungsdruck ist aufgrund der Randlage um den 

Verdichtungsraum Heilbronn als gering-mäßig einzuschätzen. Die 

Kernstadt Gundelsheim, das Neckartal und die Weinberge unterlie-

gen dabei stärkeren Belastungen, auch durch Tourismus. Zur 

nachhaltigen Sicherung der Erholungsfunktionen dienen alle Maß-

nahmen zur Erhaltung der Leistungs- und Regenerationsfähigkeit 

von Natur und Landschaft (Maßnahmenblätter 01-10). Ein Schwer-

punkt liegt dabei auf der Vernetzung der unterschiedlichen 

Nutzungstypen. 

 

Maßnahmen 
- Sicherung des Waldbestandes (Erholungswald nach Waldfunktio-

nenkartierung) 

- Lenkung von Besuchern in besonders sensiblen ökologischen Be-

reichen (z.B. Naturschutzgebiete) 

- Freihalten der Blickbeziehungen von markanten Aussichtspunkten 

- Verbesserung der Durchgängigkeit an Straßenquerungen 

- Entwicklung von attraktiven Wegeverbindungen als Beitrag zum 

Landschaftsverbund und zur Verbindung der Ortsteile untereinan-

der 

- Ausgestaltung mit Strukturelementen sowie mit Rast-/Sitzplätzen, 

Feuerstellen etc. 

- Sicherung und Entwicklung der Grünflächen  

 

Hinweise zur Umsetzung 

 

Förderung der Schutzgüter 
BO WA KL AB LE ME KS 

    X X X 

 

Schutzgüter BO=Boden  I  WA=Wasser  I  KL=Klima und Luft  I  AB=Arten und Biotope / Biologische Vielfalt LE=Land-

schaftsbild und Erholung  I  ME=Mensch / Gesundheit  I  KS=Kultur- und Sachgüter  
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8 Umsetzung 

 

8.1 Hinweise zur Realisierung 

Die Maßnahmen des Landschaftsplans können durch vielfältige Möglichkeiten umgesetzt wer-

den. Hierbei ist auf ein effektives Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten. Leicht finanzierbare bzw. 

kostengünstige und favorisierte Maßnahmen können vorrangig umgesetzt werden. Maßnah-

men, welche multifunktionale Wirkungen besitzen, sind trotz eventuell höherer Umsetzungs-

/Instandhaltungskosten ebenfalls vorrangig zu berücksichtigen bzw. abzuwägen.   

8.1.1 Berücksichtigung agrarstruktureller Belange  

Gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG ist bei der Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftliche 

genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rück-

sicht zu nehmen. Für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden sind nur im 

notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es soll möglichst vermieden werden, dass Flä-

chen dauerhaft aus der Nutzung genommen werden. Hierzu ist vorrangig zu prüfen, ob ein 

Ausgleich z.B. durch Maßnahmen zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von Lebensräumen 

oder durch Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Na-

turhaushalts oder des Landschaftsbilds dienen, erbracht werden können.  

 

8.2 Ökokonto 

Zur Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt bspw. durch Bauvorhaben sind Aus-

gleichsmaßnahmen zu leisten. Kann der Eingriff nicht innerhalb der Eingriffsfläche kompensiert 

werden, sind externe Maßnahmen erforderlich. Da der Ausgleich nicht unmittelbar am Ort des 

Eingriffs erfolgen muss (§ 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB), können geeignete Flächen im Voraus über 

das Ökokonto gesichert werden. Mit Hilfe des Ökokontos können vorgezogen durchgeführte 

Maßnahmen dokumentiert und verwaltet werden, bis sie einem Eingriff zugeordnet werden kön-

nen.  

 

Das Ökokonto in der Bauleitplanung (kommunales Ökokonto) ist ein eigenständiges freiwilli-

ges Instrument der Gemeinde, mit der sie Vorsorge in Hinblick auf die bauleitplanerische 

Eingriffsregelung trifft. Grundlage zur Zulässigkeit bilden die §§ 135a-c BauGB. Der Geltungs-

bereich umfasst nach § 18 Abs. 1 BNatSchG Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, 

Bebauungsplan) und Ergänzungssatzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB. Vorteile des 

Ökokontos sind die Refinanzierung sowie die Bündelung von Maßnahmen. Der Verfahrensab-

lauf kann beschleunigt werden, da die oft mühsame Suche nach geeigneten 

Kompensationsflächen entfällt. Bauplanungsrechtliche Ökokonto-Maßnahmen können unter 

bestimmten Voraussetzungen in ein naturschutzrechtliches Ökokonto aufgenommen werden.37 

 

Das naturschutzrechtliche Ökokonto begründet sich durch § 16 BNatSchG i.V.m. § 16 

NatSchG. Hieraus ergeben sich Möglichkeiten für Landnutzer, andere private Vorhabenträger 

                                                
37 LUBW (2012): Naturschutz-Info 1/2012 Ökokonto im Naturschutzrecht 
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oder auch für Gemeinden zum Handel mit Ökokontoflächen bzw. Ökopunkten. Das Land Ba-

den-Württemberg hat im November 2010 hierzu eine Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) erlassen, 

welche im Jahr 2011 in Kraft getreten ist. Der Geltungsbereich umfasst gemäß § 18 Abs. 2 

BNatSchG Eingriffe in Natur und Landschaft außerhalb von Gebieten mit Bebauungsplänen 

nach § 30 BauGB, bebauungsplanrechtliche Vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB so-

wie Bebauungspläne, die eine Planfeststellung ersetzen. Es ist kein fester Bezug zu bestimmten 

Vorhaben vorgeschrieben.38 

 

Die Stadt Gundelsheim verfügt über ein eigenes Ökokonto. Folgende Maßnahmen sind dort 

verbucht:39 

 

• Rückbau der Kläranlage Bachenau 

• Rückbau der Kläranlage Obergriesheim 

• Rückbau der Kläranlage Höchstberg  

 

Alle Maßnahmen wurden umgesetzt und bereits Bebauungsplänen zugeordnet, so dass mo-

mentan kein Restguthaben auf dem Ökokonto vorhanden ist. 

 

Im öffentlich einsehbaren Kompensationsverzeichnis des Landkreises Heilbronn sind für die 

Gemarkung Gundelsheim folgende naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen ver-

zeichnet.  

 

Tab. 20: Naturschutzrechtliches Kompensationsverzeichnis (RIPS LUBW, 2019) 
Bezeichnung des  
Vorhabens Gemarkung Flurstück Bezeichnung der Maßnahmen 

Errichtung von 28 Stellplät-

zen 

Gundelsheim-

Böttingen 

1025, 1026/1, 

1026/2, 1029, 

1030 

Pflanzung einer Feldhecke, Pflan-

zung von Laubhochstämmen 

-> vollständig umgesetzt 
 

Neubau eines Richterturms 

mit 2 Pferdeboxen 

Gundelsheim 5604 Pflanzung 3 Laubhochstämme  

-> nicht umgesetzt 
 

Anbau einer Maschinenhalle 

an das Betriebs- und Wohn-

gebäude, Anbau einer 

offenen Überdachung, Neu-

bau einer Fertiggarage  

Gundelsheim 871 Pflanzung 2 heimische Laub- oder 

Obstbäume 

-> nicht umgesetzt 

Neubau einer landwirtschaft-

lichen Mehrzweckhalle 

Bachenau 3018 Pflanzung von 7 heimischen, 

standortgerechten Laub- oder 

Obstbäumen 

-> vollständig umgesetzt 
 

Errichtung einer Rundreit-

halle 

Gundelsheim 5601, 5600 Pflanzung von mind. 5 Laub- oder 

Obsthochstämmen  

-> vollständig umgesetzt 
 

                                                
38 LUBW (2012): Naturschutz-Info 1/2012 Ökokonto im Naturschutzrecht 
39 Ingenieurbüro für Umweltplanung W. Simon, Mosbach, 2016 
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Regenüberlaufbecken RÜB 

HB-B, Abwasseranschluss 

Höchstberg BA III 

Höchstberg 497 Rückbau und Rekultivierung der 

Kläranlage Höchstberg  

-> nicht umgesetzt 
 

Einbau eines Kolkschutzes in 

der Schefflenz im Rahmen 

der Sanierung der Stützwand 

an der L 526 

Höchstberg 375, 371/2, 

371/1, 343/2, 

375, 1470/1, 

389, 388, 

389/1, 387, 

375 

1. Abgrabung am Schefflenzufer 

zur Retentionsraumgewinnung, 

2. Anlage einer Lockstromdüse,  

3. Sanierung von Trockenmauern, 

4. Wiederherstellung und Entwick-

lung von Feldgehölzen und 

Auwald 

-> vollständig umgesetzt außer 
Nr.4 
 

Neubau zweier Maschinen-

hallen 

Bachenau 3464 Pflanzung von 6 Hochstämmen 

-> vollständig umgesetzt 
   

 

Im Entwurf des Landschaftsplans sind Suchräume für Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt. Die Suchräume orientieren 

sich am Maßnahmenkonzept des Landschaftsplans. 

 

8.3 Förderinstrumente und Finanzierungsmöglichkeiten 

Die Umsetzung der Maßnahmen hängt nicht unerheblich von der Finanzierung dieser ab. Für 

die Realisierung von Naturschutzmaßnahmen stehen eine Reihe von Förderprogrammen zur 

Verfügung.  

 

Für die Landwirtschaft gelten die EU-Richtlinien (Verordnung EG Nr. 73/2009) zur Einhaltung 

von Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel- und Futtersicherheit sowie Tier-

gesundheit und Tierschutz Cross Compliance – CC. Ein Verstoß gegen die Regelungen des 

Cross Compliance führt auch zu Kürzungen von Direktzahlungen verschiedener Förderinstru-

mente.  

 

Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Förderinstrumente. Es wird auf die Förderdaten-

bank40 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verwiesen.  

 

• Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-

den-Württemberg zur Förderung und Entwicklung des Naturschutzes, der 

Landschaftspflege und der Landeskultur – Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 
 

• Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (VwV FAKT) 
 

• Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
 

• Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 

(GAK) 
                                                
40 http://www.foerderdatenbank.de/ 
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• Förderung freiwilliger Landtausch, Förderung freiwilliger Nutzungstausch 

 

• Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben durch das zuständige Regierungspräsi-

dium 

 

• Nachhaltige Waldwirtschaft (NWW), Umweltzulage Wald (UZW) 
 

• Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung – Integrierte Ländliche Entwick-

lung (FördR ILE) 
 

• Agrarumweltmaßnahmen durch Handarbeitsbewirtschaftung im Weinbau (VwV Hand-
arbeitsweinbau) 

 

• Stärkung des ökologischen Landbaus 

 

• Maßnahmen zur Behandlung altlastenverdächtiger Flächen und Altlasten 

 
 

8.4 Integration in Fachplanungen 

Im Rahmen von Planungen und Vorhaben dienen die Aussagen des Landschaftsplans zu Be-

stand und Maßnahmen des Natur- und Landschaftshaushalts als wichtige Grundlage der 

verbindlichen (Bebauungsplanung) und vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspla-

nung) sowie anderen Fachplanungen. Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 6 BauGB sind 

Bestandsaufnahmen und Bewertungen von Landschaftsplänen oder sonstigen Plänen nach § 

1 Abs. 6 Nr. 7g in der Umweltprüfung heranzuziehen. Der Landschaftsplan Gundelsheim wurde 

in kontinuierlicher Abstimmung mit der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 2038 

erarbeitet (Konzeption von Flächenpools für Ausgleichsmaßnahmen, Vorauswahl umweltver-

träglicher Baugebietsvarianten).  

 

 

8.5 Monitoring  

Die Beobachtungsphase (Monitoring) soll den Entwicklungsstand der Maßnahmenplanung, die 

Wirksamkeit der bereits durchgeführten Maßnahmen sowie die allgemeinen Landschaftsverän-

derungen dokumentieren. Anhand von Indikatoren, welche aus den Schutzgütern abgeleitet 

werden, wird als Ergebnis des Monitorings eine Landschaftsbilanzierung vorgenommen. 

Dadurch lassen sich Erfolge und Defizite aufzeigen, Maßnahmen können gezielter ergriffen und 

auf Veränderungen kann frühzeitig reagiert werden.  

Wichtig ist das Vorhandensein eines laufend aktualisierten Kompensationsflächenpools (Öko-

konto). So wird die Planung von Maßnahmen des Landschaftsplanes auf bereits belegten 

Flächen für die Ausgleichsplanung vermieden.  
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Der Umsetzungsstand des Landschaftsplanes sollte regelmäßig geprüft und der Verwaltung 

vorgestellt werden. Eine Landschaftsbilanzierung sollte spätestens nach 15 Jahren vorgenom-

men werden.41 

 

Die Erfolgskontrolle wird anhand von Indikatoren und Zielgrößen veranschaulicht. Dabei sollte 

eine qualitative statt quantitative Auswahl der Indikatoren erfolgen. Nur so kann ein realistischer 

Bilanzierungserfolg erreicht werden. Dabei müssen die Indikatoren messbar, leicht erhebbar 

und verständlich  sein. 

Vergleichsdaten zur Umweltbeobachtung sind beispielsweise über das Arten- und Bio-

topschutzprogramm, beim Statistischen Landesamt, über die Messnetze der LUBW sowie über 

den Waldzustandsbericht zu erlangen.  

 

 

 

 

aufgestellt: 

Stuttgart, den 13.07.2020 

letztmalig geändert: 30.06.2023 

Wick+Partner 

 

 

  

                                                
41 LUBW (2013): Leitfaden für die kommunale Landschaftsplanung 
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10 Anhang 

 

10.1 Biotopkartierung  

Biotopkartierung Gemarkung Gundelsheim (RIPS LUBW, Stand 03/2022) 

 

Offenlandbiotopkartierung nach § 33 NatSchG BW 

 

Biotop-Nr Biotop 
Biotop-flä-
che (ha) Bewertungskategorie 

166201250001 Feldgehölz im 'Brennich'  0,1745 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166201250002 

Feldgehölz mit Schilfröhricht am Böllin-

ger Hof 0,1683 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250001 Feldhecke im 'Wüstfeld'  0,0218 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250002 Schilfröhricht in den 'Seewiesen' 0,0895 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250003 Quellbach in den 'Seelbachwiesen' 0,0541 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250004 

Naturnaher Bachabschnitt in den 'Seel-

bachwiesen' 0,1193 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250005 Feldhecke in den 'Seelbachäckern' 0,031 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250006 Feldhecke im 'Gereut' 0,0504 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250007 Feldhecke an der 'Steige' I 0,0116 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250008 Feldhecke im 'Lügengründle' I 0,1267 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250009 Feldhecke im 'Lügengründle' II 0,0991 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250011 Feldhecke 'Äusseres Tal' I 0,0695 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250014 Feldhecke in den 'Leiten' II 0,2521 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250015 Feldhecke am 'Dornbacher Weg' 0,0317 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250016 Feldhecke im 'Märzenbach' 0,0152 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250017 Feldhecke 'Äusseres Tal' II 0,045 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250018 Feldhecke 'Äusseres Tal' III 0,0206 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250019 Feldhecke 'Ob der Ziegelhütte' I 0,0463 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250020 Feldhecke 'Ob der Ziegelhütte' II 0,0564 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250021 Feldhecke 'Ob der Ziegelhütte' III 0,1542 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250022 Feldgehölz im 'Schlauch' 0,1078 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250023 Feldgehölz im 'Steinbruch' 0,5307 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250024 Feldhecke 'Beim Steinbruch' 0,0793 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250025 

Hecken und waldfreier Sumpf im 

'Greut' 0,0324 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250026 Feldhecke im 'Greut' 0,1133 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

166211250213 Schilfbestand am "Herlinger See" 0,5235 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250214 Feldhecke am "Herrlinger See" 0,0773 Gebiet von lokaler Bedeutung 
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166211250215 Feldhecke in den "Seebachäckern" II 0,0437 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250216 Feldgehölz am "Seebach" 0,0292 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250239 Feldhecke beim "Steinbruch II" 0,0142 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250240 Feldhecke im "Schlauch" 0,0207 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250241 Feldhecke an der "Buchhalde" 0,0793 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250242 Feldhecke "ob der Ziegelhütte III" 0,0429 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250243 Feldgehölz "Äußeres Tal" 0,2223 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250244 

Feldgehölz und Hecken nordwestlich 

Tiefenbach 0,3038 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166211250249 Trockenmauer im Gewann 'Seelbach' 0,0047 Gebiet von lokaler Bedeutung 

166212250797 

Haselhecke im 'Äußerer Krappenbaum' 

südwestlich Allfeld 0,0225 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250400 

Auwaldstreifen am Neckar westlich 

Böttingen 0,9086 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250401 

Feldhecken beim kleinen Böttinger 

Baggersee 0,238 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250405 

Schwimmblattvegetation am Böttinger 

Baggersee 1,4458 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250406 

Feldgehölz mit Magerrasen 'Strassen-

äcker' 0,2027 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250408 Steinriegel in den 'Strassenäckern' 0,0918 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250409 Feldhecke in den 'Heckenrainäckern' I 0,0626 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250410 Feldhecke auf dem 'Michaelsberg' I 0,043 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250411 Feldhecke in den 'Heckenrainäckern' II 0,0811 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250412 Trockenmauerkomplex am 'Kelterrain' 0,2363 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250413 Feldgehölz am 'Kelterrain' 0,0577 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250414 

Steinriegel und Trockenmauer am 'Kel-

terrain' 0,0556 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250415 Feldhecke im 'Talweinberg' I 0,1209 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250416 Feldgehölz im 'Talweinberg' 0,141 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250417 Steinriegel im 'Talweinberg' I 0,0338 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250419 Steinriegel im 'Talweinberg' II 0,0432 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250420 Trockenmauern im 'Talweinberg' I 0,0638 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250421 Trockenmauern im 'Talweinberg' II 0,0444 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250422 Steinriegel im 'Talweinberg' III 0,0538 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250423 Trockenmauer im 'Talweinberg' III 0,0154 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250424 Steinriegel im 'Talweinberg' IV 0,0682 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250425 Feldgehölz im 'Rauen' 0,2602 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250426 Steinriegel im 'Rauen' 0,0342 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250427 Feldhecke im 'Rauen' 0,0073 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 
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167201250428 Steinriegel nördlich 'Himmelreich' 0,077 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250430 Trockenmauern im 'Steinweinberg' 0,4666 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250431 

Trockenmauerkomplex im 'Himmel-

reich' 4,2943 

Gebiet von besonderer lokaler Bedeu-

tung 

167201250432 Feldgehölze auf dem 'Michaelsberg' 2,3745 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250433 

Steinriegel/Trockenmauern in den 

'Burghalden' I  0,1634 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250434 Feldhecke auf dem 'Michaelsberg' 0,0836 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250435 Trockenmauer in den 'Burghalden' 0,3247 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250436 Auwaldstreifen am 'Lohgraben' 0,3402 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250437 Feldgehölz in den 'Sommerwiesen'  0,2253 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250438 

Feldhecke an Bahntrasse südlich Gun-

delsheim 0,4885 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250439 Feldgehölz in der 'Ortelsklinge' 0,1025 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250440 

Offene Felsbildung südlich 'Ortelsklin-

ge' 0,0195 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250441 Feldhecke am 'Offenauer Weg' 0,1153 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250442 Feldhecke in der 'Ortelsklinge' 0,013 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250443 

Auwaldstreifen am Neckar südlich 

Gundelsheim 1,1378 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250444 Feldhecke westlich 'Offenauer Höhe'  0,1295 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250445 

Trockenmauern westlich 'Offenauer 

Höhe' I 0,6202 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250446 

Trockenmauern westlich 'Offenauer 

Höhe' II 0,0986 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250448 

Trockenmauergebiet westlich 'Offen-

auer Höhe' III 0,2029 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250449 Feldhecke westlich 'Offenauer Höhe' I 0,0137 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250452 Feldhecke am 'Grasberg' II 0,0248 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167201250643 Feldhecke "Sommerwiesen" 0,0282 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250644 Feldgehölz in den "Sommerwiesen" 0,1511 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250681 Feldhecken in der "Ortelsklinge" 0,084 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250682 Feldhecke im Gewann „Maueräcker“ 0,0477 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250720 Feldhecke am Michaelsberg 0,0069 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167201250721 

Feldhecke oberhalb vom Steinwein-

berg 0,0255 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250651 

Feldgehölz mit Ufer-Schilfröhricht im 

'Leonhardsgraben' 0,3849 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250652 

Feldgehölz mit Schilf-Röhricht 'Steg-

graben' 0,6985 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250653 Feldgehölz im 'Hoheneck' I 0,0603 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250654 Feldgehölz im 'Holzweinberg' 0,4778 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250655 Feldhecke nördlich 'Holzweinberg' 0,2889 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250657 Feldgehölz im 'Hoheneck' II 0,4418 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 
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167211250659 

Feldhecke im 'Obergriesheimer Berg-

feld' 0,2173 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250660 Schilfröhricht in der 'Steingrube' 0,0257 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250661 Feldhecke in den 'Röhrigswiesen' 0,1044 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250662 Trockenmauer nördlich Bachenau 0,0727 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250663 Feldgehölz 'Breitäcker' 0,2725 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250664 Hohlweg am 'Lindenbacher Rain' 0,0695 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250665 Feldhecke 'Breitäcker' 0,068 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250666 Feldhecke in den 'Sperbeläckern' 0,0561 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250667 Feldgehölz in den 'Kirchwiesen' 0,2621 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250668 Magerrasen in den 'Kirchwiesen' 0,1059 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250670 Mittellauf des Tiefenbachs 1,9505 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250671 Steinriegel 'Weißer Rain' 0,0215 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250672 Feldhecke 'Weißer Rain' 0,0592 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250673 Feldhecke in der 'Hembernklinge' I 0,0377 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250674 Feldhecke in der 'Hembernklinge' II 0,013 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250675 Feldgehölz am 'Hembernbach' 0,3844 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250676 Hohlweg im 'Stahlbühl' 0,2971 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250677 Feldgehölz in den 'Ochsenwiesen' 0,2006 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250679 Feldhecke im 'Vogelherd' I 0,0253 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250680 Hohlweg 'Eselsweg' 0,2804 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250681 Trockenmauer im 'Kluppert' 0,1151 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250682 Feldgehölz in der 'Kirschklinge' 0,1895 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250683 Trockenmauer in der 'Kirschklinge' 0,0444 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250685 Feldhecke in der 'Hölzerhecke' I 0,2327 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250686 Feldhecke in der 'Hölzerhecke' II 0,0437 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250687 Unterlauf der Schefflenz 2,3406 

Gebiet von besonderer lokaler Bedeu-

tung 

167211250688 Mühlbach südlich Höchstberg 0,3304 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250690 Naturnaher Abschnitt des Lohgrabens I 0,1089 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250691 Feldhecke im 'Schützengarten' 0,5012 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250692 Feldgehölz/Feldhecken im 'Hahnlöchle' 1,2683 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250693 

Feldhecke Westseite 'Obergriesheimer 

Berg' 0,0464 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250694 

Auwaldstreifen am Lohgraben westlich 

Obergriesheimer Berg 0,16 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250695 Naturnaher Abschnitt Lohgraben II 0,3615 Gebiet von lokaler Bedeutung 
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167211250696 Hohlweg 'Schlanders Kreuz' 0,2652 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250697 Feldhecke im 'Schlanders Kreuz' 0,0557 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250698 Feldhecke im 'Lohbrunnen'  0,0274 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250699 Quellbach im 'Lohbrunnen' 0,1536 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250700 

Magerrasen und Feldgehölz Südseite 

'Obergriesheimer Berg' 1,2423 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250702 Feldhecke an der 'Lohsteige' I  0,3255 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250704 Feldhecke an der 'Lohsteige' II 0,2741 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250705 Hohlweg an der 'Lohsteige' 0,0971 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250706 Magerrasen an der 'Lohsteige' 0,0427 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250707 Feldhecke im 'Lohgraben' 0,0452 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250708 

Feldhecke Westseite 'Obergriesheimer 

Berg' II 0,1126 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250710 Feldgehölz im 'Wolkenstein' 0,4267 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250712 Hohlweg im 'Rainwein' 0,0647 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250713 Feldhecke im 'Rainwein' I 0,0524 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250714 

Feldgehölz mit Trockenmauer im 

'Rainwein' I 0,0979 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250715 

Trockenmauer und Feldhecke im 

'Rainwein' 0,0326 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250716 Trockenmauer im 'Rainwein' II 0,01 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250717 Feldhecke im 'Rainwein' III 0,0528 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250718 Feldhecke am 'Kirchberg'   0,1059 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250720 Auwaldstreifen im 'Brühl'  0,0415 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250721 Feldhecke in der 'Furt' 0,1805 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250722 Feldhecke im 'Kirchberg' II 0,0671 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250723 Feuchtgebiet in der 'Furt' 0,3958 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250724 Feldgehölz im 'Seelig' 0,0534 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250725 Feuchtgebiet im 'Seelig' I 0,228 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250726 Feuchtgebiet im 'Seelig' II 0,112 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250727 Schilfröhricht östlich 'Ebene' 0,1408 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250729 Feldhecke in der 'Mühlklinge' 0,0942 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250730 Feldhecke im 'Kleines Feldle' 0,0911 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250731 

Waldsimsen-Sumpf in den 'Jagstwie-

sen' 0,0331 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250734 Unterlauf des 'Tiefenbach' 0,5192 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250735 Quellbach im 'Tiefenbachtal' 0,0192 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250736 Feldgehölz am 'Ilgenberg' 0,0753 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 
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167211250737 Schachtelhalm-Sumpf am 'Ilgenberg' 0,4853 

Gebiet von besonderer lokaler Bedeu-

tung 

167211250739 Trockenmauer am 'Vorderen Berg' 0,0144 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250740 Feldhecke im 'Fürst' 0,0172 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250742 

Feldgehölze und -hecken am 'Lerchen-

berg' 0,5197 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250743 Feldhecke am 'Lerchenberg' 0,1604 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250744 Trockenmauern am 'Lerchenberg' 0,0271 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250746 Hohlweg am 'Wollenberg' 0,2296 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250747 Feldhecke am 'Wollenberg' 0,1723 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250748 Feldgehölz westlich der Schefflenz 0,136 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250807 Feldgehölze im 'Sidele' 0,6388 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211250808 Feldhecke im 'Sidele' II 0,101 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211250810 

Feldgehölz und -hecken in der 'Mühl-

klinge' 0,2398 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251100 Feldgehölz in der 'Mühlhalde' 0,2826 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251101 Feldhecke in der 'Mühlklinge' II 0,0292 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211251133 Feldhecke im Rebeck 0,092 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251134 

Weiden-Feldhecke in der "Tiefenba-

cher Landacht" 0,0817 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251135 Feldhecken bei "Rohräcker" 0,1532 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251136 Feldhecken am "Schrammbiegel" 0,1142 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251137 Feldhecken in "Breitäcker" 0,0587 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251138 Feldhecken nördlich Bachenau 0,067 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251139 Hecken in "Äußeres Feld" 0,0604 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251140 Hecken nordwestlich "Schrammbuckel" 0,0929 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251141 Feldhecke am "Weißen Rain" 0,0441 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251142 Landschilfröhricht im "Weißen Rain" 0,2954 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251145 Feldhecke am "Kluppert" 0,0423 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251146 Feldhecke in der "Langen Halde" 0,0694 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251147 

Schlehen-Feldhecke am "Löchlesgra-

ben" 0,0325 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251148 Feldhecke am "Elfertsbäumle" 0,0521 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251149 Feldhecke am "Lindenbacher Rain" 0,0471 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251150 Feldhecke bei "Wolfsacker" 0,0471 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251151 Hasel-Feldhecke südlich "Höchstberg" 0,0113 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251152 Hohlweg und Hecke 0,0588 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251153 Feldhecke im "Lohgraben II" 0,0448 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251154 

Feldgehölz an der K2159 im Gewann 

'Lohgraben' 0,0921 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251156 Feldhecke am "Denzlinger Rain" 0,057 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251158 Feldgehölz östlich Bachenau 0,1976 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251159 

Feldhecke im "Obergriesheimer Berg-

feld" 0,0705 Gebiet von lokaler Bedeutung 
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167211251160 Feldhecke in der "Steingrube" 0,3393 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251161 Feldhecke in den "Steigerwiesen" 0,0179 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251251 Feldhecken am 'Vorderen Berg' 0,0336 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211251252 Feldgehölz nördlich Untergriesheim 0,1083 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211251253 Feldhecke im 'Alten Graben' 0,0154 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211251254 Feldgehölz im 'Kleinen Feldle' 0,1534 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251255 Feldhecke östlich Obergriesheim 0,0212 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211251256 Feldhecken im 'Roshäusle' 0,0108 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211251257 Feldgehölz im 'Hinnigenzipfel' 0,0376 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251271 Feldgehölz im "Sperbelacker" 0,1269 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251272 Feldhecke am "Calvarienberg" 0,0276 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251273 Schlehen-Feldhecke am "Lohbrunnen" 0,0352 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251274 Feldgehölz am "Wolkenstein" 0,2683 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251275 Hasel-Feldhecke bei "Weinäcker" 0,0141 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251276 

Rohrkolben-Röhricht und Schlankseg-

gen-Ried westlich Tiefenbach 0,0951 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251277 Feldhecke im "Vogelsang" 0,0728 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251278 

Sumpf waldfreier Standorte "Unteres 

Tal" 0,0686 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251279 Feldhecken am "Duttenberger Weg" 0,0542 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251280 

Feldhecke im Gewann "Hoher Kirsch-

baum" 0,2218 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251281 

Feldhecke im Gewann „Obergrieshei-

mer Berg“ 0,0397 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251282 Feldhecken im Gewann "Walenberg" 0,0263 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251295 Straßenhecken NO Duttenberg 0,7078 

Gebiet mit ökologischer Ausgleichs-

funktion 

167211251359 Feldhecke in der "Ebene" 0,1594 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251367 Augehölzstreifen am Lohgraben 0,4461 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251418 Feldhecken im Gewann 'Hauptstraße' 0,1277 Gebiet von lokaler Bedeutung 

167211251419 

Feldhecke südöstlich des Gewanns 

'Judenäcker' 0,0572 Gebiet von lokaler Bedeutung 

  46,23  
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Waldbiotopkartierung nach § 30a LWaldG 

 

Biotop-Nr. Biotop 
Biotopflä-
che (ha) 

Biotoptyp (mit größ-
tem Flächenanteil) 

Biotoptyp nach 
NatSchG/LWaldG (mit 
größtem Flächenanteil) 

266211250028 Bach im Königsrain 0,7257 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

267211250164 Bach NO Höchstberg 4,2067 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

267211250147 

Eichenwald im Schonwald 

"Ilgenberg" 9,1327 Wälder nicht geschützt 

267211250155 

Tiefenbach O Bachenau 

(1) 1,3669 

Bruch-, Sumpf- und Au-

wälder Naturnahe Auwälder 

267211250157 

Klingen am Osthang des 

Tiefenbachtales 0,3825 

Geomorphologische 

Sonderformen 

Tobel und Klingen im 

Wald 

267211250162 

Kalktuffquelle und 

Eschenwald SW "Ilgen-

berg" 0,2538 Quellen 

Regelmäßig über-

schwemmte Bereiche 

267211250166 

Klingen im Langhalden-

wald 0,302 

Geomorphologische 

Sonderformen 

Tobel und Klingen im 

Wald 

267211250167 Klinge N Langhaldenwald 1,4708 

Geomorphologische 

Sonderformen 

Tobel und Klingen im 

Wald 

267211252627 

Sinterquelle Kirschberg W 

Neudenau 0,0725 Quellen Quellbereiche 

267211252634 

Tiefenbach O Bachenau 

(2) 0,7613 

Bruch-, Sumpf- und Au-

wälder Naturnahe Auwälder 

266201250001 

Tal des Anbaches NO 

Gundelsheim 2,4372 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

266201250002 Hutewald N Michaelsberg 2,2215 Wälder 

Wälder als Reste histori-

scher 

Bewirtschaftungsformen 

mit naturnaher Begleitve-

getation 

266201250003 

Schonwald "Dürrer Bu-

ckel" 2,9729 Wälder nicht geschützt 

266211250011 

Sukzessionsfläche im 

Lärchenschlag 0,2213 Sukzessionswälder nicht geschützt 

266211250012 

Wald mit seltenen Tieren 

im Kronwald 6,7357 Wälder nicht geschützt 

266211250013 

Quellbereiche N Dachs-

berg 0,0231 Quellen 

Regelmäßig über-

schwemmte Bereiche 

266211250014 

Tümpel N ND "Hirsch-

breischüssel" 0,0318 Stillgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche stehender Bin-

nengewässer 

266211250015 Dolinen im Dachsbau 0,0535 

Geomorphologische 

Sonderformen Dolinen 

266211250016 

Stillgewässer N Dachs-

bau 0,0588 Stillgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche stehender Bin-

nengewässer 

266211250017 

ND "Hirschbreischüssel" 

N Dachsberg 0,1484 

Geomorphologische 

Sonderformen Dolinen 

266211250018 Stillgewässer N Dornbach 0,1404 Stillgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche stehender Bin-

nengewässer 
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266211250019 Quellen W Dornbach 0,0648 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

266211250020 Tiefenbach N Tiefenbach 0,4771 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

266211250021 Steinbruch N Tiefenbach 0,0628 

Offene Felsbildungen, 

Steilwände, Block- und 

Geröllhalden, Abbauflä-

chen und 

Aufschüttungen nicht geschützt 

266211250022 

Bach im Brunnenschlag 

u. Raues Stück 0,6411 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

266211250023 Quelle SO Dornbach 0,0453 Quellen Quellbereiche 

266211250024 

Altholz am Hummelberg 

NW Tiefenbach 2,1144 Wälder nicht geschützt 

266211250026 

Pflanzenstandort SW 

Dornbach 0,0984 Wälder nicht geschützt 

266211250027 Doline SW Dornbach 0,0882 

Geomorphologische 

Sonderformen Dolinen 

267201250091 

Doline NO Gundelshei-

mer Steinbruch 0,005 

Geomorphologische 

Sonderformen Dolinen 

267201250092 

Dolinen O Gundelsh. 

Steinbruch 0,0206 

Geomorphologische 

Sonderformen Dolinen 

267201250093 

Ritterloch O Gundelsh. 

Steinbruch 0,005 

Geomorphologische 

Sonderformen Höhlen 

267201250094 

Trockenmauern N Gunde-

lsheim 1,1155 Sukzessionswälder nicht geschützt 

267201250095 

Klinge am Calvarienberg 

N Gundelsheim 0,27 

Geomorphologische 

Sonderformen 

Tobel und Klingen im 

Wald 

267201250096 

Wildobstvorkommen N 

Gundelsheim 0,0945 Wälder nicht geschützt 

267211250141 Bach im Brunnenschlag 1,6177 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

267211250142 

Eichenwald NO Gundels-

heim 1,4796 Wälder nicht geschützt 

267211250143 Feldgehölz am Hohschön 0,2539 

Feldgehölze und Feld-

hecken 

Feldhecken und Feldge-

hölze 

267211250144 

Altholz mit Klinge O Gun-

delsheim (FND) 0,2614 Wälder nicht geschützt 

267211250145 Lohgraben NW Bachenau 0,0986 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

267211250146 Steinbruch NW Bachenau 1,2601 

Offene Felsbildungen, 

Steilwände, Block- und 

Geröllhalden, Abbauflä-

chen und 

Aufschüttungen nicht geschützt 

267211250148 

Altholzbestand SW 

"Obergriesheimer Berg" 13,1417 Wälder nicht geschützt 

267211250153 Bach O Tiefenbach 0,3613 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

267211250154 

Sukzessionsfläche SO 

Tiefenbach 0,8176 Sukzessionswälder nicht geschützt 
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267211250156 Felswand O Müßigmühle 0,0646 

Offene Felsbildungen, 

Steilwände, Block- und 

Geröllhalden, Abbauflä-

chen und 

Aufschüttungen Offene Felsbildungen 

267211250158 

Klinge im Plattenwald O 

Bachenau 2,3502 

Geomorphologische 

Sonderformen 

Tobel und Klingen im 

Wald 

267211250158 

Klinge im Plattenwald O 

Bachenau 2,3502 

Geomorphologische 

Sonderformen 

Tobel und Klingen im 

Wald 

267211250159 

Ehemaliger Steinbruch S 

Müßigmühle 0,0123 

Offene Felsbildungen, 

Steilwände, Block- und 

Geröllhalden, Abbauflä-

chen und 

Aufschüttungen Offene Felsbildungen 

267211250161 Klinge im Plattenwald 0,277 

Geomorphologische 

Sonderformen 

Tobel und Klingen im 

Wald 

267211250163 

Eschenwald O Obergries-

heim 3,0192 Wälder nicht geschützt 

266201253501 

Waldrefugium am Augst-

berg N Gundelsheim 1,2302 Wälder nicht geschützt 

266211253502 

Steinbruch im Brunnen-

schlag W Tiefenbach 0,0729 

Offene Felsbildungen, 

Steilwände, Block- und 

Geröllhalden, Abbauflä-

chen und 

Aufschüttungen nicht geschützt 

266211253503 

Doline im Brunnenschlag 

W Tiefenbach 0,005 

Geomorphologische 

Sonderformen Dolinen 

266211253504 

Waldrefugium N Dachs-

berg 1,1138 Wälder nicht geschützt 

267201253513 

Hangwald N Michaels-

berg 0,5798 Wälder nicht geschützt 

267201253514 

Waldrefugium NO Micha-

elsberg 2,4811 Wälder nicht geschützt 

267201253515 

Steinriegel O Gundelshei-

mer Steinbruch 0,1632 

Morphologische Son-

derformen 

anthropogenen Ur-

sprungs Steinriegel 

267201253516 Bach N Gundelsheim 0,0295 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

267201253525 

NSG "Böttinger Bagger-

seen" - Sukzessionswald 4,7808 

Geomorphologische 

Sonderformen Quellbereiche 

267201253526 

Kleiner See im NSG "Böt-

tinger Baggerseen" 0,4904 Stillgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche stehender Bin-

nengewässer 

267211253604 

Dolinen im Schonwald 

"Obergriesheimer Berg" 0,0156 

Geomorphologische 

Sonderformen Dolinen 

267211253605 Felswand NW Bachenau 0,0168 

Offene Felsbildungen, 

Steilwände, Block- und 

Geröllhalden, Abbauflä-

chen und 

Aufschüttungen Offene Felsbildungen 

267211253606 

Steinriegel NO Gundels-

heim 0,2127 

Morphologische Son-

derformen 

anthropogenen Ur-

sprungs Steinriegel 
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267201253607 

Trockenmauern N Gunde-

lsheim 0,7103 

Offene Felsbildungen, 

Steilwände, Block- und 

Geröllhalden, Abbauflä-

chen und 

Aufschüttungen nicht geschützt 

267211253608 Steinbruch O Tiefenbach 0,0111 

Offene Felsbildungen, 

Steilwände, Block- und 

Geröllhalden, Abbauflä-

chen und 

Aufschüttungen Offene Felsbildungen 

267211253609 

Schefflenz-Abschnitt 

Lange Wiesen O Höch-

berg 0,2845 Fließgewässer 

Natürliche und naturnahe 

Bereiche fließender Bin-

nengewässer 

    78,39     
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10.2 Zielartenliste (ZAK) 

Auszug aus: Endbericht Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg für Stadt 

Gundelsheim, Abruf vom 09.05.2018 

Die gewählten Anspruchstypen sind Kapitel 4.4.1.5, Tabelle 12 zu entnehmen. 
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Endbericht Informationssystem Zielartenkonzept

Gemeinde: Gundelsheim, Stadt
Gemeindebezogene Auswertung

Für die Auswertung berücksichtigte
ZAK-Bezugsraum / räume: Kraichgau/Neckarbecken und Kocher/Jagst/Tauber
Naturraum / räume: Neckarbecken, Kocher-Jagst-Ebene, Hohenloher-Haller-Ebene, Bauland

I.     Besondere Schutzverantwortung / Entwicklungspotenziale der Gemeinde aus landesweiter Sicht

     Die Gemeinde verfügt über eine besondere Schutzverantwortung / 
     besondere Entwicklungspotenziale aus landesweiter Sicht für folgende Anspruchstypen (Zielartenkollektive):
          - Ackergebiete mit Standort- und Klimagunst aus tierökologischer Sicht
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II.     Zu berücksichtigende Arten
(Endgültige Zielartenliste)

IIa. Zu berücksichtigende Zielarten

Brutvögel (Aves), Untersuchungsrelevanz 1

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 LA NR 1
Grauammer Emberiza calandra 1 LA NR 2
Haubenlerche Galerida cristata 3 LA NR 1
Kiebitz Vanellus vanellus 1 LA NR 2
Steinkauz Athene noctua 1 N ZAK V
Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 3 LA NR 1
Wachtelkönig Crex crex 3 LA ja NR 1
Weißstorch Ciconia ciconia 1 N ja ZAK V
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 1 N ZAK 2

Brutvögel (Aves), Untersuchungsrelevanz 2

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Baumfalke Falco subbuteo 1 N ZAK 3
Baumpieper Anthus trivialis 1 N ZAK 3
Dohle Corvus monedula 1 N ZAK 3
Feldlerche Alauda arvensis 1 N ZAK 3
Grauspecht Picus canus 1 N ja ZAK V
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 1 LB ja NR 3
Kuckuck Cuculus canorus 1 N ZAK 3
Rauhfußkauz Aegolius funereus 1 N ja ZAK V
Rebhuhn Perdix perdix 1 LA NR 2
Teichhuhn Gallinula chloropus 1 N ZAK 3
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 1 N ZAK 2
Wendehals Jynx torquilla 1 LB NR 2

Brutvögel (Aves), Untersuchungsrelevanz 3

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Rotmilan Milvus milvus 1 N ja ZAK -
Wespenbussard Pernis apivoris 1 N ja ZAK 3

Amphibien und Reptilien (Amphibia und Reptilia), Untersuchungsrelevanz 1

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Kammmolch Triturus cristatus 1 LB II, IV NR 2

Amphibien und Reptilien (Amphibia und Reptilia), Untersuchungsrelevanz 2

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Feuersalamander Salamandra salamandra 1 N ZAK 3
Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae 1 N IV ZAK G
Kreuzkröte Bufo calamita 1 LB IV NR 2
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Laubfrosch Hyla arborea 1 LB IV NR 2
Mauereidechse Podarcis muralis 1 LB IV NR 2
Ringelnatter Natrix natrix 1 N ZAK 3
Schlingnatter Coronella austriaca 1 N IV ZAK 3
Springfrosch Rana dalmatina 1 N IV ZAK 3
Wechselkröte Bufo viridis 1 LB IV NR 2

Amphibien und Reptilien (Amphibia und Reptilia), Untersuchungsrelevanz 3

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Zauneidechse Lacerta agilis 1 N IV ZAK V

Heuschrecken (Saltatoria), Untersuchungsrelevanz 1

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Italienische Schönschrecke Calliptamus italicus 2 LA NR 1
Östliche Grille Modicogryllus frontalis 1 LA NR 1!
Rotflügelige Ödlandschrecke Oedipoda germanica 1 LA NR 1

Heuschrecken (Saltatoria), Untersuchungsrelevanz 2

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Blauflügelige Ödlandschrecke Oedipoda caerulescens 1 N ZAK 3
Plumpschrecke Isophya kraussii 1 LB NR V
Verkannter Grashüpfer Chorthippus mollis 1 N ZAK 3
Westliche Beißschrecke Platycleis albopunctata 1 N ZAK 3
Zweipunkt-Dornschrecke Tetrix bipunctata 1 N ZAK 3

Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera), Untersuchungsrelevanz 1

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Eschen-Scheckenfalter Euphydryas maturna 1 LA II, IV NR 1!

Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera), Untersuchungsrelevanz 2

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Alexis-Bläuling Glaucopsyche alexis 1 LB NR 2
Ampfer-Grünwidderchen Adscita statices 1 N ZAK 3
Argus-Bläuling Plebeius argus 1 N ZAK V
Beilfleck-Widderchen Zygaena loti 1 N ZAK V
Braunauge Lasiommata maera 1 N ZAK 3
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous 1 LB II, IV NR 3
Esparsetten-Widderchen Zygaena carniolica 1 N ZAK 3
Großer Feuerfalter Lycaena dispar 1 LB II, IV NR 3!
Heide-Grünwidderchen Rhagades pruni 1 N ZAK 3
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea teleius 1 LA II, IV NR 1
Himmelblauer Bläuling Polyommatus bellargus 1 N ZAK 3
Kleiner Schlehen-Zipfelfalter Satyrium acaciae 1 N ZAK 3
Komma-Dickkopffalter Hesperia comma 1 N ZAK 3
Kreuzdorn-Zipfelfalter Satyrium spini 1 N ZAK 3
Kronwicken-Bläuling Plebeius argyrognomon 1 N ZAK V
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Kurzschwänziger Bläuling Cupido argiades 1 N ZAK V!
Magerrasen-Perlmutterfalter Boloria dia 1 N ZAK V
Malven-Dickkopffalter Carcharodus alceae 1 N ZAK 3
Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter Thymelicus acteon 1 N ZAK V
Roter Scheckenfalter Melitaea didyma 1 N ZAK 3
Storchschnabel-Bläuling Aricia eumedon 1 N ZAK 3
Veränderliches Widderchen Zygaena ephialtes 1 N ZAK V
Vogelwicken-Bläuling Polyommatus amandus 1 N ZAK 3
Wachtelweizen-Scheckenfalter Melitaea athalia 1 N ZAK 3
Zahnflügel-Bläuling Polyommatus daphnis 1 N ZAK 3

Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera), Untersuchungsrelevanz 3

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Großer Fuchs Nymphalis polychloros 3 LB NR 2
Kleiner Schillerfalter Apatura ilia 1 N ZAK 3
Trauermantel Nymphalis antiopa 3 N ZAK 3

Säugetiere (Mammalia)*, Untersuchungsrelevanz n.d.
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie
alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 1 LB II, IV ZAK 2
Biber Castor fiber 2 LB II, IV ZAK 2
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 1 LB IV ZAK 2
Fransenfledermaus Myotis nattereri 1 LB IV ZAK 2
Graues Langohr Plecotus austriacus 1 LB IV ZAK 1
Große Bartfledermaus Myotis brandtii 1 LB IV ZAK 1
Großes Mausohr Myotis myotis 1 N II, IV ZAK 2
Hamster Cricetus cricetus 1 LA IV ZAK 1
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 1 N IV ZAK 2
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1 LA II, IV ZAK 1
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 N IV ZAK 2

Fische, Neunaugen und Flusskrebse (Pisces, Petromyzidae et Astacidae)*,
Untersuchungsrelevanz n.d.
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie
alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Bachneunauge Lampetra planeri 1 N II ZAK oE
Bitterling Rhodeus amarus 1 LB II ZAK oE
Edelkrebs Astacus astacus 1 LB ZAK oE
Groppe, Mühlkoppe Cottus gobio 1 N II ZAK oE
Quappe, Trüsche Lota lota 1 LA ZAK oE
Schneider Alburnoides bipunctatus 1 LB ZAK oE
Steinkrebs Austropotamobius torrentium 1 N II* ZAK oE
Strömer Leuciscus souffia agassizi 1 LB II ZAK oE

Libellen (Odonata)*, Untersuchungsrelevanz n.d.
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie
alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.
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Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Gefleckte Heidelibelle Sympetrum flaveolum 1 LA ZAK 1
Gestreifte Quelljungfer Cordulegaster bidentata 1 N ZAK 2
Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia 1 LB II, IV ZAK 1
Keilfleck-Mosaikjungfer Aeshna isosceles 1 LB ZAK 1
Kleine Zangenlibelle Onychogomphus forcipatus 1 N ZAK 3!
Speer-Azurjungfer Coenagrion hastulatum 1 LA ZAK 1
Vogel-Azurjungfer Coenagrion ornatum 1 LA II ZAK 1

Wildbienen (Hymenoptera)*, Untersuchungsrelevanz n.d.
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie
alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Blauschillernde Sandbiene Andrena agilissima 1 LB ZAK 2
Braunschuppige Sandbiene Andrena curvungula 1 N ZAK 3
Französische Mauerbiene Osmia ravouxi 1 LB ZAK 2
Grauschuppige Sandbiene Andrena pandellei 1 N ZAK 3
Matte Natterkopf-Mauerbiene Osmia anthocopoides 1 LB ZAK 2

Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Cicindelidae et Carabidae)*, Untersuchungsrelevanz n.d.
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie
alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Achselfleckiger Nachtläufer Cymindis axillaris 3 LA - ZAK 1
Bunter Glanzflachläufer Agonum viridicupreum 1 LB - ZAK 2
Deutscher Sandlaufkäfer Cylindera germanica 3 LA - ZAK 1
Grüngestreifter Grundläufer Omophron limbatum 3 LB - ZAK 2
Kleiner Stumpfzangenläufer Licinus depressus 1 LB - ZAK 2
Langfühleriger Zartläufer Thalassophilus longicornis 4 LB - ZAK 2
Länglicher Ahlenläufer Bembidion elongatum 1 z - ZAK V
Rötlicher Scheibenhals-Schnellläufer Stenolophus skrimshiranus 1 LA - ZAK 1
Sandufer-Ahlenläufer Bembidion monticola 1 N - ZAK 3
Schwemmsand-Ahlenläufer Bembidion decoratum 1 z - ZAK V
Sumpfwald-Enghalsläufer Platynus livens 1 LB - ZAK 2
Ziegelroter Flinkläufer Trechus rubens 1 LB - ZAK 2
Zierlicher Grabläufer Pterostichus gracilis 1 LB - ZAK 2

Holzbewohnende Käfer*, Untersuchungsrelevanz n.d.
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie
alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Hirschkäfer Lucanus cervus 1 N II ZAK 3
Juchtenkäfer Osmoderma eremita 1 LB II*, IV ZAK 2

Weichtiere (Mollusca)*, Untersuchungsrelevanz n.d.
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie
alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung
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Bachmuschel/Kleine Flussmuschel Unio crassus 1 LA II, IV ZAK 1!
Bauchige Windelschnecke Vertigo moulinsiana 3 LB II ZAK 2
Gestreifte Puppenschnecke Pupilla sterrii 2 LB ZAK 3
Graue Schließmundschnecke Bulgarica cana 3 LB ZAK 3
Quendelschnecke Candidula unifasciata 1 LB ZAK 2

Sonstige Zielarten
Weitere europarechtlich geschützte Arten der Anhänge II und/oder IV der FFH Richtlinie - Arten bislang nicht im 
Zielartenkonzept Baden-Württemberg bearbeiteter Tiergruppen; aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung als
Zielart eingestuft.

Vor-
kommen

ZAK-
Status

Status-EG Bezugs-
raum

RL-BW Bemer-
kung

Pseudoskorpion-Art Anthrenochernes stellae 1 LB II ZAK oE
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IIb. Weitere europarechtlich geschützte Arten
(Arten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie, die aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung nicht als
Zielarten des speziellen Populationsschutzes eingestuft sind.
Braunes Langohr Plecotus auritus 1 IV ZAK 3
Großer Abendsegler Nyctalus noctula 1 IV ZAK i
Haselmaus Muscardinus avellanarius 1 IV ZAK G
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 1 IV ZAK 3
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus/mediterraneus 2 IV ZAK G
Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 1 IV ZAK V
Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii 1 IV ZAK i
Spanische Flagge Callimorpha quadripunctaria 1 II* ZAK -
Wasserfledermaus Myotis daubentonii 1 IV ZAK 3
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 1 IV ZAK i
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 1 IV ZAK 3
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IV.     Erläuterung der Abkürzungen und Codierungen

Untersuchungsrelevanz
1 Arten, von denen mögliche Vorkommen bei vorhandenem Habitatpotenzial immer systematisch und vollständig

lokalisiert werden sollten; die Beurteilung des Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen im Rahmen einer
Übersichtsbegehung.

2 Arten, die bei vorhandenem Habitatpotenzial auf mögliche Vorkommen geprüft werden sollten; im Falle kleiner
isolierter Populationen durch vollständige systematische Erfassung; bei weiterer Verbreitung im
Untersuchungsgebiet durch Erfassung auf repräsentativen Probeflächen; die Bewertung des Habitatpotenzials erfolgt
durch Tierökologen im Rahmen einer Übersichtsbegehung. 

3 Arten, die vorrangig der Herleitung und Begründung bestimmter Maßnahmentypen dienen; mögliche Vorkommen
sind nach Auswahl durch das EDV-Tool nicht gezielt zu untersuchen.

n.d. Nicht definiert; Untersuchungsrelevanz bisher nur für die im Projekt vertieft bearbeiteten Artengruppen definiert.

Vorkommen (im Bezugsraum):
1 Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum nach 1990 (bei Laufkäfern und Totholzkäfern nach 1980, bei Wildbienen

nach 1975, bei Weichtieren nach 1960) belegt und als aktuell anzunehmen.
2 Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum randlich einstrahlend (allenfalls vereinzelte Vorkommen im Randbereich

zu angrenzenden Bezugsräumen / Naturräumen, in denen die Art dann deutlich weiter verbreitet / häufiger ist; es
darf sich nur um 'marginale' Vorkommen mit sehr geringer Flächenrepräsentanz handeln).

3 Aktuelles Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum fraglich, historische Belege vorhanden (nur bei hinreichender
Wahrscheinlichkeit, dass die Art noch vorkommt und bei Nachsuche auch gefunden werden könnte; sonst als
erloschen eingestuft).

4 Aktuelles Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum anzunehmen.
f Faunenfremdes Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum nach 1990 belegt oder anzunehmen.(nur Zielarten der

Amphibien / Reptilien und Fische eingestuft).
W Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum betrifft ausschließlich Winterquartiere (Fledermäuse)

ZAK Status (landesweite Bedeutung der Zielarten – Einstufung, Stand 2005; ergänzt und z.T. aktualisiert, Stand 4/2009
Landesarten: Zielarten von herausragender Bedeutung auf Landesebene:
LA Landesart Gruppe A; vom Aussterben bedrohte Arten und Arten mit meist isolierten, überwiegend instabilen bzw.

akut bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.
LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von

ihnen besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist
und für die kein Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist. 

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.
z Zusätzliche Zielarten der Vogel- und Laufkäferfauna (vgl. Materialien: Einstufungskriterien).

Status EG
Art der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie bzw. bei den Vögeln Einstufung nach Anhang I der
Vogelschutzrichtlinie

Bezugsraum (Bezugsebene für die Verbreitungsanalyse der Zielart):
ZAK ZAK-Bezugsraum
NR Naturraum 4. Ordnung
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RL-BW: Gefährdungskategorie in der Roten Liste Baden-Württembergs (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009)

Gefährdungskategorien
(die Einzeldefinitionen der Gefährdungskategorien unterscheiden sich teilweise zwischen den Artengruppen sowie
innerhalb der Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung und sind den jeweiligen
Originalquellen zu entnehmen):
0 Ausgestorben oder verschollen
1 Vom Aussterben bedroht
2 Stark gefährdet
3 Gefährdet
V Art der Vorwarnliste
D Datengrundlage mangelhaft; Daten defizitär, Einstufung nicht möglich
G Gefährdung anzunehmen
R (Extrem) seltene Arten und/oder Arten mit geographischer Restriktion, abweichend davon bei Tagfaltern: reliktäres

Vorkommen oder isolierte Vorposten
gR Art mit geographischer Restriktion (Libellen)
r Randliches Vorkommen (Heuschrecken)
- Nicht gefährdet
N Derzeit nicht gefährdet (Amphibien/Reptilien)
! Besondere nationale Schutzverantwortung
!! Besondere internationale Schutzverantwortung (Schnecken und Muscheln)
* Nicht sicher nachgewiesen (Libellen)
oE Ohne Einstufung

Bemerkung (entfernte und hinzugefügte Zielarten als Ergebnis des tierökologischen Fachbeitrags):
-1 Art wurde manuell entfernt, da potenzielle Habitatstrukturen für diese Art fehlen.
-2 Art kommt in diesem Teil des Bezugsraums nicht vor.
-3 Art wurde im Rahmen tierökologischer Primärdatenerhebungen trotz gezielter Suche nicht festgestellt

(ausgenommen sind Arten, die trotz Prüfung nicht nachgewiesen werden konnten, bei denen aber dennoch mit hoher
Wahrscheinlichkeit von einem Vorkommen auszugehen ist. Der Nicht-Nachweis ist in solchen Fällen regelmäßig auf
methodische Grenzen der Erfassung zurückzuführen).

+1 Art wurde manuell hinzugefügt, da die Art im Rahmen tierökologischer Primärdatenerhebungen nachgewiesen
wurde.

+2 Art wurde manuell hinzugefügt, da für die Art relevantes Entwicklungspotenzial festgestellt wurde.
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10.3 Maßnahmenliste (ZAK) 

Auszug aus: Endbericht Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg für Stadt 

Gundelsheim, Abruf vom 09.05.2018 
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III.     Priorisierte Maßnahmenliste

1. Vorrangige Maßnahmen Anzahl Arten die die Maßnahme fördert (fett) bzw.
beeinträchtigt (dünn)

LA LB N

X.1 Verzicht auf Verfüllung von Materialentnahmestellen (Kies-, Lehm-, Ton-,
Sandgruben, Kalkentnahmestellen, Torfstiche etc.); ggf. Beseitigung bestehender
Beeinträchtigungen

11 15 25
0 0 0

Anmerkung: Maßnahme nur bei Vorkommen von Materialentnahmestellen relevant

I.6 Rücknahme von Aufforstungen und fortgeschrittenen Gehölzsukzessionen auf
Grenzertragsstandorten mit geeignetem Entwicklungspotenzial (z.B.
regenerationsfähige Mager- und Sandrasenstandorte, Feucht- und Nasswiesen);
(sofern geboten) inkl. sachgerechter Folgenutzung/-pflege 

11 13 30
0 0 0

III.9 Förderung junger Ackerbrachen mittlerer Standorte ohne Ansaat oder Bepflanzung
(Schwarz- oder Stoppelbrache; bei nachfolgender Sommerfrucht kein Umbruch bis
zur Aussaat im Folgejahr)

9 1 6
0 0 0

VI.7 Ausweisung breiter, selten genutzter Brachestreifen (> 5 m) zwischen Gewässern und
angrenzenden Nutzflächen (ohne Gehölzentwicklung/-pflanzung) 

8 13 12
0 0 0

X.3 Einrichtung ungedüngter Pufferzonen oberhalb magerer Böschungen bei
angrenzenden Intensivnutzungen (Verzicht auf Düngung angrenzender
landwirtschaftlicher Nutzflächen; nicht: Nutzungsaufgabe, vgl. Maßnahmen V.1 und
V.2)

7 6 20
0 0 0

III.2 Entwicklung linearer und/oder kleinflächiger, selten gemähter Gras-/Krautsäume
mittlerer bzw. frischer Standorte; Standörtliches Spektrum: Kohldistel-
Glatthaferwiese bis Salbei-Glatthaferwiese, z.B. Glatthafer-dominierte Säume

7 3 13
0 0 0

II.1 Förderung lückiger, ertragsschwacher Getreidebestände (z.B. durch Verzicht auf
Düngung, Erweiterung des Drillreihenabstandes und Fortführung des Ackerbaus auf
Grenzertragsstandorten wie Kalkscherben-/Sandböden oder durch Anlage von
Ackerrandstreifen bzw. Lerchenfenstern)

7 1 2
0 0 0

Anmerkung: Falls darüber hinaus auch Wiederaufnahme der Ackernutzung auf
bisherigem Grünland geplant ist, besteht ggf. Prüfbedarf, insbesondere für
Magerrasenarten.

X.2 Einrichtung ungedüngter Pufferzonen um naturnahe Quellbereiche, oligotrophe
Stillgewässer oder entlang von Fließgewässern (Verzicht auf Düngung angrenzender
landwirtschaftlicher Nutzflächen; nicht: Nutzungsaufgabe, vgl. Maßnahmen V.1 und
V.2)

5 10 8
0 0 0

VI.6 Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität 5 7 5
0 0 0

III.6 Verzicht auf Befestigung von Erd- und Graswegen (keine Schwarzdecken); wo
Befestigung unabdingbar: Betonspurwege mit unbegrünten Mittelstreifen und breiten
Banketten 

5 4 11
0 0 0

VI.2 Erhöhung, Zulassung und Initialisierung natürlicher Dynamik an Gewässern
(Ufererosion, Sedimentation von Kies-, Sand- und Lehmbänken, Einbringen von
Totholzstrukturen in Fließgewässer; nicht: Gehölzentwicklung/-pflanzung)

4 12 8
0 0 0
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IX.1 Wiederaufnahme historischer Austragsnutzungen im Wald (z.B. im Zuge einer
Schonwaldausweisung, insbesondere Nieder-, Mittel-, Hudewald- und
Streunutzungen sowie das Schwenden und die Holznutzung in geschlossenen
Hochmoorwäldern); gemeint sind solche Nutzungen, bei denen der Biomasse-Entzug
den Zuwachs überschreitet und die damit auf geeigneten Standorten die Entstehung
nicht eutropher (magerer) Gras-Kraut-Vegetation begünstigen; Ziel ist die
Entwicklung offener, mit mageren Lichtungen durchsetzter Wälder.

4 10 29
0 0 0

X.11 Maßnahmen zur Verringerung der Zerschneidungsfunktion von Straßen (z.B. Anlage
von Amphibienleiteinrichtungen, Querungshilfen und Kollisionsschutzanlagen für
Fledermäuse; Grünbrücken)

3 11 6
0 0 0

Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass die Platzierung auf Basis
tierökologischer Bestandsdaten bzw. an offensichtlich kritischen Stellen erfolgt.

VI.12 Förderung natürlicher Verlandungszonen an bestehenden Stillgewässern (z.B. durch
Ausschluss von Angelsport, Badebetrieb, Bootverkehr, in Ausnahmefällen auch
durch Anlage von Flachwasserzonen) 

3 8 7
0 0 0

VI.1 Beseitigung technischer Quellfassungen (Wiederherstellung naturnaher
Quellhorizonte)

3 5 6
0 0 0

Anmerkung: Maßnahme nur bei Vorkommen technischer Quellfassungen relevant

III.3 Entwicklung linearer und/oder kleinflächiger, selten gemähter Gras-/Krautsäume
feuchter/nasser Standorte, z.B. kleinflächige Schilfröhrichte und Hochstaudenfluren

3 5 5
0 0 0

III.5 Wiederherstellung offener voll besonnter Lössböschungen und -hohlwege: Verzicht
auf Bepflanzung, Begrünung, sonstige Erosionsschutzmaßnahmen; Wegebefestigung
nur im Bereich der Fahrspur im zwingend erforderlichen Umfang; ggf. Entbuschung
zugewachsener Standorte

3 4 16
0 0 0

III.4 Neuanlage/Offenhaltung von Lesesteinriegeln/Lesesteinhaufen in Ackerbaugebieten
(kalk-)scherbenreicher Standorte 

3 2 10
0 0 0

Anmerkung: Bei Vorkommen von Scherbenäckern

II.2 Verzicht auf Begrünungsverfahren im Weinbau (nur in Hanglagen; Ziel: Offenboden
zwischen den Rebzeilen, Gewährleistung maximaler Besonnung der
Bodenoberfläche)

3 2 0
0 0 0

X.8 Verringerung/Herausnahme von Störungen (z.B. durch Herausnahme/Verlegung stark
frequentierter Wege, Verringerung des Bootsverkehrs an Gewässern); die Maßnahme
wird nur für aktuelle oder potenzielle Habitate der betreffenden Arten auf Basis
konkreter Bestandsdaten empfohlen

3 0 4
0 0 0

Voraussetzung: Ggf. notwendige Verlegung der Wege erfolgt in Flächen, die aus
naturschutzfachlicher Sicht nach vorheriger Prüfung als unbedenklich eingestuft
wurden.

VI.13 Verzicht auf künstliche Besatzmaßnahmen bzw. auf das Einbringen naturraum- und/
oder gewässerfremder Organismen

2 7 5
0 0 0

IX.11 Duldung von Insektenkalamitäten (Schwammspinner, Borkenkäfer) 2 5 2
0 0 0

X.16 Verzicht auf Bejagung/Verfolgung der Zielart (einschließlich konsequenter
Durchsetzung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen und ggf. Ahndung von
Verstößen)

2 1 7
0 0 0
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II.3 Verzicht auf Querterrassierung der Rebzeilen (Gewährleistung maximaler Besonnung
der Bodenoberfläche)

2 1 5
0 0 0

IV.3 Abschnittweises ‚auf den Stock setzen‘ vorhandener Hecken-/Gebüschzeilen (inkl.
Kopfweidenpflege) mit Entfernen bzw. Verbrennen des Gehölzschnitts

2 1 5
0 0 0

IX.6 Förderung von Lichtungen (Schlagflur-, Gras-, Sumpf- oder Trockenlichtung; nicht:
regelmäßig landwirtschaftlich oder als Wildacker genutzte Flächen), z.B. durch
gründliche Räumung von Wind- und Sturmwurfflächen (inkl. Verbrennen des
Reisigs) und Verzicht auf anschließende Aufforstungsmaßnahmen 

1 8 22
0 0 0

VIII.3 Langfristiger Erhalt von Altbaumgruppen, Spechthöhlen und Totholz 1 7 8
0 0 0

IX.5 Erhöhung des Eichenanteils und der Umtriebszeiten bestehender Eichenwälder 1 5 4
0 0 0

IX.9 Förderung magerer Gras-/Krautsäume entlang breiter, sonniger Forstwege (z.B.
durch Einhaltung eines Mindestabstands von 15 m zwischen Forstkulturen und
Wegen bei der Neu- und Wiederbegründung von Kulturen; punktuelle, räumlich
wechselnde Langholzlagerung in diesen Flächen ist gewünscht, sofern Holz und
Rinde anschließend gründlich abgeräumt und längere Regenerationsphasen
eingehalten werden)

1 4 11
0 0 0

X.17 Schutz, Optimierung oder Neuentwicklung von Quartieren an und in Gebäuden oder
an technischen Bauwerken (ohne dauerhaft vom Menschen bewohnte Räume), z. B.
Fledermausquartiere in Dachböden, Kirchtürmen, Scheunen oder Brücken;
Schwalbennester an und in Gebäuden

1 4 3
0 0 0

IX.12 Gezielte Anreicherung massiver Totholzstrukturen (z.B. durch Ringeln oder Kappen
von Bäumen)

1 3 3
0 0 0

X.19 Bekämpfung/Management bestimmter problematischer Einzelarten (z. B. Neozoen) 1 2 1
0 0 0Anmerkung: Nur bei essenzieller Bedeutung (z. B. Bisambejagung bei Vorkommen

von Unio crassus, Bachmuschel; Bekämpfung des Ochsenfrosches in Laichgewässern
von Moorfrosch oder Knoblauchkröte)

IV.5 Pflege von Streuobstbeständen/Obstbaumreihen (Schnittmaßnahmen und
Einzelbaumpflanzungen regionaltypischer, hochstämmiger Sorten); Ziel ist die
langfristige Sicherung vorhandener Streuobstbestände 

0 5 4
0 0 0

VIII.1 Standortgerechte Baumartenauswahl mit höherer Naturnähe der Baumarten 0 4 9
0 0 0

X.7 Anlage/Ausbesserung/Wiederherstellung voll besonnter unverfugter Trockenmauern
mit orts- und naturraumtypischem Gestein

0 4 4
0 0 0

Anmerkung: Nur umzusetzen bei vorhandener Nutzungstradition im
Untersuchungsgebiet

X.6 Anlage voll besonnter Steilwände (z.B. Löss-Abbrüche, Lehmwände in Kiesgruben) 0 3 2
0 0 0Voraussetzung: Bei Anlage auf Kosten magerer, besonnter Böschungen werden

maximal 10% der Fläche in Anspruch genommen.

IX.2 Wiedervernässung ehemaliger Feucht-, Sumpf- und Bruchwaldstandorte durch
Erhöhung des Grundwasserstandes (nicht durch Überstauung!) 

0 2 2
0 0 0
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X.18 Schutz vor Lichtimmission oder Beseitigung/Entschärfung problematischer
Lichtquellen

0 2 1
0 0 0

2. Weiter zu empfehlende Maßnahmen Anzahl Arten die die Maßnahme fördert (fett) bzw.
beeinträchtigt (dünn)

LA LB N

IX.7 Zulassen von Weichlaubholz-Sukzessionen auf durch den Forstbetrieb sporadisch
gestörten Flächen

0 1 2
0 0 0

3. Für diese Maßnahmen besteht Prüfbedarf Anzahl Arten die die Maßnahme fördert (fett) bzw.
beeinträchtigt (dünn)

LA LB N

X.5 Partielles Abschieben von Oberboden zur Schaffung nährstoffarmer Pionierstandorte
(z.B. Humusabtrag auf Teilflächen eutrophierter Magerrasenbrachen)

8 8 19
0 0 0*

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Zu prüfen ist die Maßnahme ggf. bei Umsetzung in
kleinflächigen isolierten Magerrasen oder auf isolierten mageren Böschungen auf
mögliche Beeinträchtigung von Zielarten der Heiden, Mager-, Sand- und
Trockenrasen (D1) sowie des (mäßig) trockenen mageren Grünlands (D2.1). 

I.1 Förderung düngungsfreier Grünlandnutzung: Zieltyp trockene Magerrasen
(Richtwert: Produktivität < 40 dt Tm/ha/a), inkl. Neuansaaten mit autochthonem
Saatgut und sachgerechter Folgepflege; ggf. auch Abstimmung der Pflege-/
Beweidungstermine mit den Entwicklungszyklen der vorrangigen Zielarten

6 8 29
0 0 0*

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Hauptgefährdungsursache für Zielarten der
Magerrasen ist die Nutzungsaufgabe ehemals beweideter/gemähter Magerrasen mit
anschließender Verbrachung und Gehölzsukzession. Mittelfristig führt dies auch für
die auf junge Brachestadien angewiesenen Zielarten (z.B. Euphydryas aurinia,
Goldener Scheckenfalter) zum Verlust ihrer Lebensräume, auch wenn diese Arten erst
in einem späteren Sukzessionsstadium erlöschen. In den meisten noch genutzten
Magerrasenkomplexen finden sich entsprechende Brachestadien in ausreichendem
Umfang in den Randbereichen. Deshalb wird diese Maßnahme als generell vorrangig
eingestuft, die ausschließlich in folgenden seltenen Ausnahmefällen auf mögliche
Beeinträchtigungen von Zielarten zu prüfen ist:
Zu prüfen ist die Maßnahme bei geplanter (Wieder-)Aufnahme in kleinflächigen und
weiträumig isolierten Magerrasen.
Anmerkung: Bei Vorkommen von gegenüber bestimmten Pflegemaßnahmen hoch
empfindlichen Landesarten, insbesondere Maculinea rebeli (Kreuzenzian-Ameisen-
Bläuling), Euphydryas aurinia (Goldener Scheckenfalter), Polyommatus damon
(Weißdolch-Bläuling), Melitaea phoebe (Flockenblumen-Scheckenfalter) und
Jordanita notata (Skabiosen-Grünwidderchen) ist vor Maßnahmenbeginn in jedem
Fall die Entwicklung eines spezifischen Pflegekonzepts durch Zoologen erforderlich
(Festlegung der Mahd-/Beweidungstermine, der Nutzungsfrequenz, des jährlichen
Anteils ungenutzter Flächen etc.).
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I.2 Förderung düngungsarmer Grünlandnutzung: Zieltyp artenreiche, mesophile
Fettwiese (Richtwert: Produktivität < 70 dt Tm/ha/a), inkl. Neuansaaten mit
autochthonem Saatgut und sachgerechter Folgepflege; ggf. auch Abstimmung der
Mahd-/bzw. Beweidungstermine mit den Entwicklungszyklen der vorrangigen
Zielarten

6 6 10
0 0 2

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Auf aktuell genutzten Grünlandstandorten ist die
Maßnahme generell vorrangig; zu prüfen nur bei geplanter Umsetzung in
Grünlandbrachen; Prüfbedarf auf mögliche Beeinträchtigungen  durch  Brache- oder
Saumstadien entsprechender Standorte angewiesener Zielarten.
Anmerkung: Bei Vorkommen gegenüber bestimmten Pflegemaßnahmen hoch
empfindlichen Landesarten Gruppe A, insbesondere Braunkehlchen und Maculinea
teleius (Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling) ist vor Maßnahmenbeginn in jedem
Fall die Entwicklung eines spezifischen Pflegekonzepts durch Zoologen erforderlich
(Festlegung der Mahd-/Beweidungstermine, der Nutzungsfrequenz, des jährlichen
Anteils ungenutzter Flächen etc.).

X.4 Ausweisung öffentlicher Lagerplätze für organisches Material (z.B. Stallmist,
Kompost, Holz, Rindenmulch, Stroh- und Heuballen etc.); Ziel: Vermeidung ‚wilder
‘ Ablagerungen auf Magerstandorten; ggf. Beseitigung entsprechender Ablagerungen

4 10 22
0 0 0*

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Bei Anlage auf bislang intensiv landwirtschaftlich
genutzten Flächen ist die Maßnahme generell vorrangig, ansonsten ist die
Unbedenklichkeit aus naturschutzfachlicher Sicht zu prüfen.

VII.2 Wiedervernässung ehemaliger Feucht-/Nassgrünland- und offener
Niedermoorstandorte mit anschließender Pflege zur Offenhaltung

4 5 6
1 1 2

Genereller Prüfbedarf
Voraussetzung: Durchführung auf durch Entwässerungseinrichtungen (Drainagen,
Gräben) meliorierten Standorten

VI.11 Anlage/Pflege dauerhafter Stehgewässer (Seen, Weiher, Teiche) ohne künstlichen
Fischbesatz, aber mit breiten, störungsarmen Verlandungszonen 

3 11 7
0 0 0*

Prüfbedarf im Ausnahmefall: Zu prüfen ist die Maßnahme bei Inanspruchnahme von
§24a-Biotopen und/oder größeren Flächenanteilen (> 20%) der Gesamtfläche nur
kleinflächig oder isoliert vorkommender Biotoptypen (bspw. isolierte kleinflächige
Feuchtbrachen, Moorreste, Sandmagerrasen in Auebereichen, Vernässungsstellen in
Äckern, sumpfige Waldlichtungen etc.).
Anmerkung: Prüfbedarf nur bei Neuanlage
Vorraussetzung: Keine Anlage auf Trockenstandorten

VI.10 Anlage/Pflege ephemerer Kleingewässer (periodisch austrocknende, flache Tümpel);
diese Maßnahme umfasst auch die regelmäßige Neuschaffung wassergefüllter
Fahrspuren und Pfützen (Wälder, Abbaugebiete) sowie die gezielte Anlage
ablassbarer Gewässer mit nicht natürlicher Sohle (z.B. mit Betonabdichtung), die nur
während der Reproduktionsperiode spezifisch zu fördernder Amphibienarten Wasser
führen (März-August)

3 8 5
0 0 0*

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Zu prüfen ist die Maßnahme bei Inanspruchnahme
von §24a-Biotopen und/oder größeren Flächenanteilen (> 20%) der Gesamtfläche
nur kleinflächig oder isoliert vorkommender Biotoptypen (bspw. isolierte
kleinflächige Feuchtbrachen, Moorreste, Sandmagerrasen in Auebereichen,
Vernässungsstellen in Äckern, sumpfige Waldlichtungen etc.).
Anmerkung: Prüfbedarf nur bei Neuanlage
Voraussetzung: Keine Anlage auf Trockenstandorten

VI.5 Geringfügige Erhöhung der Fließstrecke kleinerer Fließgewässer und Gräben
(übliche Verfahren der Bachrenaturierung)

3 6 7
0 2 1

Genereller Prüfbedarf
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III.7 Förderung junger Grünlandbrachen mittlerer bzw. frischer Standorte ohne Ansaat
oder Bepflanzung (maximal 3 Jahre); Standörtliche Spektrum: Kohldistel-
Glatthaferwiese bis Salbei-Glatthaferwiese 

3 3 10
0 0 1

Genereller Prüfbedarf
Anmerkung: Umsetzung generell nur kleinflächig (< 2 ha) sinnvoll bzw. nur mit
relativ geringem Flächenanteil am umgebenden Grünland

I.5 Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland mittlerer Standorte 3 3 7
1 1 0

Genereller Prüfbedarf

III.10 Förderung junger Rebbrachen ohne Ansaat oder Bepflanzung (maximal 3 Jahre) 2 7 17
2 0 0

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Zu prüfen ist die Maßnahme in sehr trockenen und/
oder scherbenreichen Weinbergslagen mit möglichen Vorkommen folgender LA-
Arten: Modicogryllus frontalis (Östliche Grille) und/oder Oedipoda germanica
(Rotflügelige Ödlandschrecke).

VI.8 Pflanzung Gewässer begleitender Gehölze (z.B. Einbringen von Weidenstecklingen
an Grabenrändern)

2 5 4
5 12 4

Genereller Prüfbedarf

VI.3 Verbesserung der Durchlässigkeit von Fließgewässern (z.B. durch Ersatz von Wehren
durch Raue Rampen, Anlage von Fischtreppen etc.)

2 4 2
0 1 0

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Zu prüfen ist die Maßnahme bei Vorkommen des
Edelkrebses, dessen Bestände durch Einschleppung der Krebspest gefährdet werden
können. Die Einschleppungsgefahr steigt mit der Verbesserung der Durchlässigkeit. 

IX.4 Ausweisung von Bannwäldern 1 5 5
0 0 1

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Zu prüfen ist die Maßnahme bei Umsetzung auf
Offenwald-/Lichtwald-Standorten mit möglichen Vorkommen von LA-Arten, die in
diesen innerhalb Baden-Württembergs einen Siedlungsschwerpunkt aufweisen, z.B.
Auerhuhn, Berglaubsänger, Haselhuhn, Heidelerche, Ziegenmelker, Zippammer,
Aspisviper, Kreuzotter, Podisma pedestris (Gewöhnliche Gebirgsschrecke),
Coenonympha hero (Wald-Wiesenvögelchen), Lopinga achine (Gelbringfalter),
Parnassius mnemosyne (Schwarzer Apollofalter), Satyrium ilicis (Eichen-
Zipfelfalter), Zygaena angelicae elegans (Elegans-Widderchen), Cicindela sylvatica
(Heide-Sandlaufkäfer), Calosoma sycophanta (Großer Puppenräuber), Cerambyx
cerdo (Großer Eichenbock) und Chalcophora mariana (Marianen-Prachtkäfer). 

IX.8 Abschnittweises Zurücksetzen begradigter Waldränder (‚auf den Stock setzen‘ von
Randbäumen unter Erhalt von Überhältern, Einbeziehung der Waldränder in
Beweidungskonzepte) zur Entwicklung von Wald-Offenland-Ökotonen

1 3 14
0 1 1

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Zu prüfende Ausnahme sind Waldränder mit
Altholzbeständen naturnaher Ausprägung (z.B. Waldränder mit > 100jährigen
Stieleichen).

IV.1 Pflanzung/Neuanlage von Hecken, Benjeshecken (standortheimische Arten) 1 1 2
5 5 22

Genereller Prüfbedarf

IX.3 Förderung von Auwaldentwicklung an den Fließgewässern 1. Ordnung durch
Wiederherstellung einer naturnahen Überflutungsdynamik (z.B. durch
Rückverlagerung der Polder und Dämme; nicht! durch Erhöhung der
Mittelwasserführung)

0 8 4
3 2 12

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Zu prüfen ist die Maßnahme bei Umsetzung in
Trockenauwäldern auf Beeinträchtigung von Zielarten trockener Offenwald-/
Lichtwald-Habitate (bspw. Reliktvorkommen in der Trockenaue bei Grißheim). 
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IV.4 Pflanzung/Neuanlage von Streuobstbeständen/Obstbaumreihen auf Grünland
mittlerer Standorte (regionaltypische, hochstämmige Sorten)

0 5 2
4 0 1

Prüfbedarf in Ausnahmefällen: Zu prüfen ist die Maßnahme bei möglicher
Beeinträchtigung kulissenflüchtender Vogelarten (insbesondere Brachpieper,
Braunkehlchen, Grauammer, Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtelkönig, Weißstorch,
Wiesenpieper) und bei zu erwartenden Vorkommen von Polysarcus denticauda
(Wanstschrecke).
Anmerkung: Durchschnittlicher Pflanzabstand der Bäume > 15 m, sonst mögliche
Beeinträchtigung zahlreicher Zielarten des Grünlands durch Beschattung ihrer
Habitate; keine Pflanzung auf Magerrasen!

IV.2 Pflanzung/Neuanlage von Feldgehölzen und Einzelbäumen auf produktiven
Standorten (standortheimische Arten)

0 2 5
7 3 11

Genereller Prüfbedarf
Anmerkung: Kein Prüfbedarf bei Pflanzung von Einzelbäumen

X.9 Minimierung/Verhinderung von „Trittschäden“ (z.B. Herausnahme von
Trampelpfaden in Magerrasen oder Hochmooren, Optimierung von
Kletterregelungen für sensible Felsen)

0 2 0
4 3 9

Genereller Prüfbedarf
Anmerkung: Bei Felsen ist dies eine generell vorrangige Maßnahme.

V.1 Dauerhafte Stilllegung, insbesondere auf bisher landwirtschaftlich genutzten/
gepflegten oder kurzfristig brachgefallenen Flurstücken auf Grenzertragsstandorten
(trocken bzw. feucht/nass)

0 1 1
14 14 31

Genereller Prüfbedarf

V.2 Dauerhafte Stilllegung, insbesondere auf bisher landwirtschaftlich genutzten/
gepflegten oder kurzfristig brachgefallenen Flurstücken auf produktiven Standorten
(mäßig trocken bis mäßig feucht)

0 1 1
10 5 14

Genereller Prüfbedarf

VIII.2 Naturverjüngung, unter Verzicht auf Kahlschläge, mit dem Ziel langfristig einen
höheren Anteil strukturreicher alter Wälder zu erreichen (Mischbestände mit
mehrstufigem Waldaufbau werden bevorzugt)

0 1 1
0 1 9

Genereller Prüfbedarf
Anmerkung: Diese Maßnahme ist landesweit für den „naturnahen Waldbau“ in den
Staats- und Gemeindewäldern vorgeschrieben. Aus Sicht des Tierartenschutzes wird
diese Maßnahme zu einem weiteren Rückgang der „Lichtungsarten“ führen, von
denen einige noch Siedlungsschwerpunkte in Kahlschlägen aufweisen, wie bspw.
Haselhuhn, Berglaubsänger, Boloria euphrosyne (Silberfleck-Perlmutterfalter) etc.;
da natürliche Prozesse zur Entstehung entsprechender Strukturen, z.B. starker
Wildverbiss, gleichzeitig ausgeschlossen werden, können diese Habitate künftig nur
noch durch Sturmwurf entstehen.

X.15 Anbringung künstlicher Nisthilfen für Vögel oder Fledermäuse im Außenbereich 0 0 2
1 0 0

Genereller Prüfbedarf
Anmerkung: Diese Maßnahme wird i. d. R. nicht empfohlen, da für Höhlenbrüter und
Baumhöhlen bewohnende Fledermausarten sinnvollere Maßnahmen zur Verfügung
stehen (z.B. Entwicklung von Altholzbeständen) und bei Aufhängung von
Vogelnistkästen negative Auswirkungen auf Vorkommen Gehölz bewohnender
Tagfalterarten (z.B. Limenitis populi, Großer Eisvogel) möglich sind (s. FRIEDRICH
1966, zit. in EBERT & RENNWALD 1991, Bd. 1); ausnahmsweise kann jedoch die
Anbringung von Nisthilfen zur Stützung von Restbeständen gefährdeter Vogelarten
notwendig sein (z.B. Steinkauz in „Flaschenhals-Situationen“).
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* Keine generalisierte Einstufung beeinträchtigter Zielarten möglich; je nach Einzelfall kann prinzipiell nahezu das gesamte Zielartenspektrum

4. Zu vermeidende Maßnahmen Anzahl Arten die die Maßnahme fördert (fett) bzw.
beeinträchtigt (dünn)

LA LB N

IV.6 Aufforstung von Offenland auf Grenzertragsstandorten (trocken bzw. feucht/nass) mit
standortheimischen Baumarten (Pflanzung von Forstkulturen) 

0 0 0
14 14 31

Anmerkung: Auch genehmigungsfähige Erstaufforstungen

IV.7 Aufforstung von Offenland auf produktiven Standorten (mäßig trocken bis mäßig
feucht) mit standortheimischen Baumarten (Pflanzung von Forstkulturen)

0 0 0
10 5 14

Anmerkung: Auch genehmigungsfähige Erstaufforstungen

X.12 Erosionsschutzmaßnahmen an Böschungen oder Rutschhängen (inkl.
ingenieurbiologischer Verfahren); es wird davon ausgegangen, dass durch diese
Maßnahmen mittel- bis langfristig Gehölzsukzessionen gefördert werden

0 0 0
6 8 17

Anmerkung: Sofern dies mit den Sicherheitsanforderungen von Verkehrswegen/
Siedlungen vereinbar ist.

VI.9 Erosionsschutzmaßnahmen an Gewässerufern (inkl. ingenieurbiologischer Verfahren
wie die Verwendung von Weidenfaschinen)

0 0 0
3 11 6

X.14 Schutzgitter für Nester der Roten Waldameise 0 0 0
1 2 5

X.13 Ansaat von Wildäckern (mit handelsüblichen, der Wildäsung dienenden
Saatmischungen) auf bislang nicht als Acker genutzten Lichtungen

0 0 0
1 2 3
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10.4 Datenbank Flora Baden-Württemberg Blütenpflanzen 

Abfrage Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg für Stadt Gundelsheim 

vom 09.05.2018 

  



Datenbank Flora
Informationssystem Zielartenkonzept

Datenbank Flora Baden-Württemberg Blütenpflanzen*

Einträge für die Gemeinde Gundelsheim, Stadt
Auswertung auf Ebene der TK 1: 25.000 Quadranten

sortiert nach: Name wiss. (Sortierung ändern)
LUBW-

Nr.
Name wiss. Name deutsch Vorkommen

vor/nach
1950

gemeldet

Rote Liste Ba-Wü Rote Liste D  

0100075 Allium
rotundum

Runder Lauch vor 2 : stark gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0100111 Anagallis
foemina

Blauer Gauchheil nach 3 : gefährdet Bilder

0100131 Anthericum
ramosum

Ästige Graslilie vor V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100172 Aristolochia
clematitis

Gewöhnliche
Osterluzei

nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100183 Artemisia
campestris

Feld-Beifuß vor V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100215 Astragalus
cicer

Kicher-Tragant nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0100336 Campanula
cervicaria

Borstige
Glockenblume

vor 2 : stark gefährdet 1 : vom
Aussterben
bedroht

Bilder

0100389 Carex elongataWalzen-Segge nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100407 Carex muricata
agg.

Artengruppe
Sparrige Segge

nach z : keine Einstufung
des Aggregats

Bilder

0100420 Carex
pseudocyperus

Scheinzypergras-
Segge

nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100429 Carex
tomentosa

Filz-Segge nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0100443 Centaurea
calcitrapa

Fußangel-
Flockenblume

vor 0 : ausgestorben oder
verschollen

Bilder

0100460 Cephalanthera
rubra

Rotes Waldvöglein nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100514 Cirsium acaule Stengellose
Kratzdistel

vor V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100550 Coronopus
squamatus

Niederliegender
Krähenfuß

nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0100572 Crepis foetida Stink-Pippau nach 3 : gefährdet Bilder
0100577 Crepis pulchra Schöner Pippau nach V : Sippe der

Vorwarnliste
Bilder

0100579 Crepis setosa Borsten-Pippau vor V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100590 Cuscuta
epithymum

Quendel-Seide nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100601 Cypripedium
calceolus

Frauenschuh nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0100626 Dianthus
armeria

Rauhe Nelke nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100627 Dianthus
carthusianorum

Karthäuser-Nelke nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100628 Dianthus
deltoides

Heide-Nelke nach 3 : gefährdet Bilder

0100704 Epipactis
atrorubens

Rotbraune
Stendelwurz

nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100708 Epipactis
muelleri

Müllers Stendelwurz nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100742 Erophila verna
agg.

Artengruppe
Hungerblümchen

nach z : keine Einstufung
des Aggregats

Bilder

0100767 Euphorbia
platyphyllos

Breitblättrige
Wolfsmilch

nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0100808 Fragaria
moschata

Zimt-Erdbeere nach G : gefährdet,
Gefährdungskategorie
unklar

Bilder

0100821 Gagea
pratensis

Wiesen-Gelbstern nach 3 : gefährdet Bilder

0100822 Gagea villosa Acker-Gelbstern vor V : Sippe der
Vorwarnliste

3 : gefährdet Bilder

0100823 Galanthus
nivalis

Schneeglöckchen nach * : nicht gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0100848 Galium
spurium

Kleinfrüchtiges
Klebkraut

nach G : gefährdet,
Gefährdungskategorie
unklar

Bilder

0100908 Gymnadenia Mücken- nach V : Sippe der Bilder

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
https://www2.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/abt5/zak/tool_1_3_3_florein.php?gemeinde=8125039&loc=1.33&sortierung=1
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Startseite  Suche Kontakt  Impressum 

conopsea Händelwurz Vorwarnliste
0110002 Hieracium

fallacinum
Doldenrispiges
Habichtskraut

nach 3 : gefährdet D :
Datengrundlage
ungenügend

Bilder

0100999 Inula britannicaEnglischer Alant vor 3 : gefährdet Bilder
0101003 Inula hirta Rauher Alant nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder
0101046 Koeleria

pyramidata
agg.

Artengruppe
Pyramiden-
Kammschmiele

nach z : keine Einstufung
des Aggregats

Bilder

0101047 Lactuca
perennis

Blauer Lattich nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0101080 Leersia
oryzoides

Reisquecke nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0101169 Lythrum
hyssopifolia

Ysop-Weiderich nach 2 : stark gefährdet 2 : stark
gefährdet

Bilder

0101239 Muscari
comosum

Schopfige
Traubenhyazinthe

nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0101240 Muscari
racemosum

Verkannte
Traubenhyazinthe

nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0101254 Myosurus
minimus

Kleines
Mäuseschwänzchen

nach 3 : gefährdet Bilder

0101275 Nicandra
physalodes

Giftbeere nach 3 : gefährdet Bilder

0101306 Onopordum
acanthium

Gewöhnliche
Eselsdistel

nach 3 : gefährdet Bilder

0101308 Ophrys apifera Bienen-Ragwurz nach V : Sippe der
Vorwarnliste

2 : stark
gefährdet

Bilder

0101313 Orchis masculaStattliches
Knabenkraut

vor V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0101314 Orchis militaris Helm-Knabenkraut nach V : Sippe der
Vorwarnliste

3 : gefährdet Bilder

0101315 Orchis morio Kleines
Knabenkraut

vor 3 : gefährdet 2 : stark
gefährdet

Bilder

0101318 Orchis
purpurea

Purpur-Knabenkraut nach V : Sippe der
Vorwarnliste

3 : gefährdet Bilder

0104232 Pastinaca
sativa ssp.
urens

Brenn-Pastinak nach D : Datengrundlage
ungenügend

Bilder

0101378 Petrorhagia
prolifera

Sprossende
Felsennelke

nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0101389 Phleum
paniculatum

Rispen-Lieschgras nach 1 : vom Aussterben
bedroht

2 : stark
gefährdet

Bilder

0101390 Phleum
phleoides

Steppen-Lieschgras vor 3 : gefährdet Bilder

0101418 Platanthera
chlorantha

Grünliche
Waldhyazinthe

vor V : Sippe der
Vorwarnliste

3 : gefährdet Bilder

0101533 Prunella
grandiflora

Großblütige
Brunelle

nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0101547 Pulicaria
vulgaris

Kleines Flohkraut vor 2 : stark gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0105192 Ranunculus
nemorosus

Wald-Hahnenfuß nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0101589 Ranunculus
sardous

Rauher Hahnenfuß nach 2 : stark gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0101595 Rapistrum
rugosum

Runzeliger
Rapsdotter

nach 3 : gefährdet Bilder

0101636 Rosa gallica Essig-Rose nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder
0110048 Rubus

canescens
Filz-Brombeere nach D : Datengrundlage

ungenügend
Bilder

0110037 Rubus
montanus

Mittelgebirgs-
Brombeere

nach D : Datengrundlage
ungenügend

Bilder

0110039 Rubus
phyllostachys

Durchblätterte
Brombeere

nach D : Datengrundlage
ungenügend

Bilder

0110033 Rubus praecox Robuste Brombeere nach D : Datengrundlage
ungenügend

Bilder

0102320 Salvia
nemorosa

Hain-Salbei nach 2 : stark gefährdet Bilder

0101725 Saxifraga
granulata

Körnchen-
Steinbrech

nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0101850 Sorbus
domestica

Speierling nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0102056 Taraxacum
silesiacum

nach D : Datengrundlage
ungenügend

Bilder

0101959 Trifolium
alpestre

Hügel-Klee nach V : Sippe der
Vorwarnliste

Bilder

0101982 Tulipa
sylvestris

Wilde Tulpe nach 3 : gefährdet 3 : gefährdet Bilder

0102055 Veronica
praecox

Früher Ehrenpreis nach 3 : gefährdet Bilder

*Datenbank der floristischen Kartierung Baden-Württembergs am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart 1999-2000.
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10.5 Plankarten 

Bestand und Bewertung der Schutzgüter im Maßstab 1:30.000 

 
Maßnahmenplan im Maßstab 1:10.000 

 

 




